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Das Briefgeheimnis auf dem Weg ins Abseits?
Humanistische Union erhebt Beschwerde gegen Postdurchsuchung in Hamburg

für Aufklärung und Bürgerrechte

Die Generalbundesanwaltschaft ist dafür bekannt, dass sie
bestehende Rechtsnormen kreativ anwendet, wenn es nach
ihrer Ansicht die Sicherheitslage in Deutschland erfordert.
Als die Richter des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs
(BGH) im Januar einen Antrag auf heimliche Online-Durchsu-
chungen ablehnten, enthielt
ihre Entscheidung einige
bemerkenswerte Hinweise auf
den Antrag der Generalbun-
desanwaltschaft. Offenbar
hatte jene mit zum Teil aber-
witzigen Begründungen ver-
sucht, die bestehenden Rege-
lungen für Durchsuchungen
und Beschlagnahmungen so
weit auszudehnen, dass auch
ein heimliches Eindringen in
fremde Computer davon
gedeckt sei. In ihrem Antrag
hatten die obersten Ermittler
etwa argumentiert, das heim-
liche Eindringen sei mit einer offenen Hausdurchsuchung
vergleichbar, da der Computernutzer während der Durchsu-
chung ja anwesend sei – er sitze vor dem eingeschalteten
Rechner. Die Richter des BGH sahen sich angesichts solcher
Streiche dazu veranlasst, den Ermittlern in ihrer Entschei-
dung noch einmal die rechtsstaatliche Schutzfunktion jener
Vorgaben für eine offene Hausdurchsuchung zu erläutern,
mit denen die Betroffenen Dauer und Umfang des staatlichen
Eindringens in ihre Wohnung kontrollieren können.

Das Urteil hat auf seiten der Ermittler leider keine Wir-
kung im Sinne eines gestiegenen rechtsstaatlichen Bewußt-
seins entfaltet. Ende Mai wurde bekannt, dass im Rahmen

eines Ermittlungsverfahrens gegen eine mutmaßliche terro-
ristische Vereinigung eine Postdurchsuchung in einem Ham-
burger Briefzentrum stattfand. Die Art und Weise, in der hier
nach verdächtiger Post gesucht wurde, lassen erneut Zweifel
an der rechtsstaatlichen Binnenkultur der zuständigen

Ermittlungsbehörde aufkom-
men. Presseberichten zufolge
hatten etwa 20 Beamte des
Bundeskriminalamtes über
mehrere Tage im Briefzentrum
die Post einschlägig bekannter
Stadtviertel durchsucht. Ihr
Augenmerk galt besonders an
Zeitungsredaktionen adres-
sierten Sendungen, hinter
denen sich Bekennerschreiben
verbergen könnten.

Nach zahlreichen Berich-
ten sah sich die Generalbun-
desanwaltschaft (GBA) am 25.
Mai dazu veranlasst, zu der

Postdurchsuchung eine klarstellende Erklärung abzugeben.
Diese Erklärung, die bis heute auf den Internetseiten der GBA
zu finden ist, wirft jedoch mehr Fragen auf, als sie beantwor-
tet. Darin heißt es: „Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens
der Bundesanwaltschaft ... hat der Ermittlungsrichter des
Bundesgerichtshofs eine räumlich beschränkte Postbeschlag-
nahme gemäß § 99, 100 StPO im Briefzentrum 20 in Hamburg
angeordnet.“ Ein einfacher Blick in die Strafprozessordnung
zeigt aber, dass diese keine räumlich beschränkte Postdurch-
suchung vorsieht. Sie erlaubt lediglich eine Postbeschlagnah-
me, bei der die von einem Beschuldigten stammenden bzw.
für ihn bestimmten Sendungen aussortiert werden. Das ras-
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terartige Suchen nach verdächtigen Briefen eines ganzen
Einzugsbereichs ist in der Strafprozessordnung nicht vorge-
sehen. Bleibt also die Frage, ob der Beschluss zur Beschlag-
nahme der verdächtigen Briefsendungen wirklich „räumlich
beschränkt“ und damit rechtswidrig erging, oder ob es kon-
krete Beschuldigte gab.

An der Hamburger Durchsuchung irritiert jedoch auch die
Art und Weise ihrer Ausführung – sie gleicht eher einer Raz-
zia, denn einer rechtsstaatlichen Postbeschlagnahme. Um die
Sendungen eines Beschuldigten zu beschlagnahmen, müssen
sie zunächst aus dem Postverkehr aussortiert werden. Bei
dieser Suche geraten naturgemäß viele Briefsendungen Drit-
ter in den Blick – im Hamburger
Briefzentrum 20 werden täglich
über 3 Millionen Sendungen ver-
arbeitet. Sie alle unterliegen dem
Postgeheimnis. Damit deren
Absender und Empfänger bei der
Suche nach zu beschlagnahmen-
den Sendungen nicht in Mitlei-
denschaft gezogen werden, dürfen
üblicherweise nur Bedienstete der
Post die Beschlagnahme ausfüh-
ren. So sehen es die Dienstanwei-
sungen der Postdienstleister vor,
so sehen es auch die Kommenta-
toren der Strafprozessordnung:
„Die Postbeschlagnahme ist die
Weisung an ein Postunternehmen,
die bereits vorliegenden und/oder
die künftig zu erwartenden Postsendungen und Telegramme ...
auszusondern und auszuliefern.“ (Meyer-Goßner 2006, StPO,
S. 336)

Warum die Ermittler im vorliegenden Fall von diesem Ver-
fahren abwichen, dazu schweigt sich die Generalbundesan-
waltschaft bisher aus. In der knappen „Erklärung“ zu der
Durchsuchung heißt es nur: „Ziel dieser strafprozessualen
Maßnahme waren ... lediglich Briefe, deren äußeres Erschei-
nungsbild aufgrund der bisherigen Erkenntnisse darauf
schließen ließ, dass es sich bei ihrem Inhalt um Selbstbezich-
tungsschreiben handeln könnte. Im Ergebnis wurde daher
auch lediglich ein Brief geöffnet. Die übrigen Postsendungen
wurden nur äußerlich in Augenschein genommen und sodann
unverzüglich in den weiteren Postgang gegeben.“ Auch dieser
Teil der Erklärung wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.
Offenbar haben die Ermittler bei ihrem mehrtätigen Einsatz
zahlreiche Briefsendungen nach einem äußerlichen Suchras-
ter für Bekennerschreiben geprüft, etwa auf fehlende Absen-
derangaben oder bekannten Empfängeradressen. Während
zahlreiche Briefsendungen durch ihre Hände gingen, konnten
die Absender und Empfänger vertraulicher Korrespondenz
nur darauf hoffen, dass ihre Briefe nicht zufällig dem Such-
raster ähnelten. Gegenüber den Beschwichtigungsversuchen
des Generalbundesanwalts bleibt festzuhalten: Auch Brief-
sendungen mit von außen nicht erkennbaren Absenderanga-

ben unterliegen dem Briefgeheimnis. Und auch das äußerli-
che in Augenschein nehmen von Postsendungen stellt einen
Eingriff in das Briefgeheimnis dar. Jenes schützt nicht nur
den im Umschlag verborgenen Text, sondern ebenso die
äußeren Umstände des Postverkehrs. Wer an wen, wann und
in welcher Form schreibt, geht niemanden etwas an. 

Die Humanistische Union (HU) hat sich nach dem
Bekanntwerden der Hamburger Vorfälle entschlossen, die
Rechtmäßigkeit der Postdurchsuchung prüfen zu lassen. Im
Auftrag eines betroffenen Hamburger Rechtsanwalts, dessen
Kanzlei im Einzugsbereich des Briefzentrums 20 liegt, hat
Fredrik Roggan eine Beschwerde eingelegt und Antrag auf

Akteneinsicht beim Generalbun-
desanwalt gestellt. Ziel der
Beschwerde ist es, eine gerichtli-
che Prüfung darüber zu erreichen,
inwiefern die Anordnung und die
Ausführung der Durchsuchung den
Vorschriften für eine rechtsstaatli-
che Postbeschlagnahme genügten.

Für die rechtspolitische Diskus-
sion verdeutlicht die Hamburger
Postdurchsuchung einmal mehr
den Trend, dass Ermittlungsbehör-
den die bestehenden gesetzlichen
Grenzen für verdeckte Überwa-
chungsmaßnahmen ständig aus-
zuweiten suchen und sich dabei
wenig um den Schutz grundrecht-
lich verbriefter Freiheiten scheren.

So wurde etwa bekannt, dass im Hamburger Fall die Ermittler
zunächst versuchten, ohne richterlichen Beschluss nach ver-
dächtiger Post zu suchen. In diesem Fall war es den Postmit-
arbeitern des Briefzentrums zu verdanken, dass diese auf die
Einhaltung zumindest einiger rechtsstaatlicher Vorgaben
achteten. Dabei sind die Voraussetzungen für eine Postbe-
schlagnahme schon äußerst niedrig angelegt: es bedarf
lediglich eines Anfangsverdachts zur Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens.  

Darüber hinaus bezieht sich der Beschluss zur Postdurch-
suchung einmal mehr auf eine terroristische Vereinigung,
gegen die ermittelt werde. Die Begründung von immer mehr
Grundrechtseingriffen mit terroristischen Gefahren ist nicht
neu. Kürzlich gab die Bundesregierung bekannt, dass die
Generalbundesanwaltschaft allein im vergangenen Jahr 79
Verfahren wegen „Bildung einer kriminellen oder terroristi-
schen Vereinigung“ eingeleitet hat (BT-Drs. 16/5696). Doch
welcher Terrorismus verbirgt sich dahinter? Die von der mut-
maßlichen Hamburger Terrorgruppe verübten Anschläge
richteten sich weder gegen Personen noch gegen die Verfas-
sungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, es handelte
sich um Brandanschläge auf leerstehende Fahrzeuge. Diese
Form des „Terrorismus“ sollte auch mit herkömmlichen
Methoden der Strafverfolgung zu bekämpfen sein.

Sven Lüders
ist Geschäftsführer der Humanistischen Union

Für die Fortsetzung des
Beschwerdeverfahrens ist
die Humanistische Union
auf Spenden angewiesen. 

Jeder Betrag hilft!

Humanistische Union e.V.
Konto 30 74 200
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Briefgeheimnis
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Diese Frage enthält die provokative These, die Polizei sei der-
zeit nicht demokratisch. Diese These wird fast jeden normal
ausgebildeten Polizeibeamten sofort in eine Protesthaltung
versetzen und, sofern diese These einige Publizität erlangt,
nahezu jeden normalen Innenminister dazu veranlassen, den
Erwartungen des Polizeiapparates und dessen Gewerkschaf-
ten entsprechend, sich „schützend" vor die Polizei zu stellen.
So ist es derzeit Brauch in deutschen Landen. Dass man
damit der Fragestellung, die m. E. eine Vorneverteidigung
demokratischer Freiheit in kritischer Zeit im Schilde führt,
nicht gerecht wird, liegt auf der Hand.

Auf der Hand liegt aber auch, dass einfache Antworten
ebenfalls nichts taugen, auch dann nicht, wenn man die auf-
geworfene Frage vor dem Hintergrund des Tagungsthemas
der Georg-Elser-Initiative „Gewalt auf Demonstrationen –
Ursachen von Eskalation" reflektiert. Statt Vorurteile zu kul-
tivieren, lassen Sie uns die erforderliche Gedankenarbeit
gemeinsam leisten.

I.

Die erste Fragestellung, die wir uns klar machen müssen, lau-
tet:
· Von welchem Begriff der Demokratie gehen wir aus, wel-

ches Demokratieprinzip legen wir zugrunde, wenn wir
von Demokratisierung der Polizei sprechen? Und: 

· Was haben wir überhaupt unter Demokratisierung zu
verstehen? ...

Als formales Prinzip bedeutet Demokratie auf einen kurzen
Nenner gebracht: Volksherrschaft aufgrund freier und allge-
meiner Wahlen durch Willensbildung im Wege der Mehr-
heitsentscheidung bei Minderheitenschutz. Hinzu treten die
zentralen Elemente: Repräsentation, Gewaltenteilung und
rechtsstaatliche Wahrung der Menschen- und Grundrechte.
... Insgesamt ergeben sich daraus zwei interessante Erkennt-
nisse:
· Einmal hat die jeweilige Staatsform zumindest der Ten-

denz nach einen maßgebenden Einfluss auf die Organi-
sation der Polizei: Diktaturen zentralisieren die Polizei,
Demokratien dezentralisieren sie.

· Zum anderen ist die Organisation des Polizeiapparates
zumindest ein Indiz für den Stand der Entwicklung einer
Demokratie in einem Staate. Um es positiv auszudrü-
cken: Eine Demokratie erscheint als Staatsform um so
nachhaltiger in der Wirklichkeit etabliert und gefestigt,
je entwickelter die Organisationskultur der Polizei ist.

Gerade in Deutschland lässt sich dieser Zusammenhang
anhand der politischen und polizeilichen Entwicklung nach
dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, aber auch – ohne
die Systeme gleichsetzen zu wollen – anhand des Untergan-
ges der DDR nachvollziehen. Wenn aber Föderalisierung und
Dezentralisierung wichtige Elemente auch der demokrati-
schen Ausrichtung der Polizei sind, so ist umgekehrt höchste

Wachsamkeit geboten, wenn sich Zentralisierungs- und
Gleichschaltungstendenzen bemerkbar machen. In diesem
Zusammenhang eine Zwischenbemerkung: Die medialen
(Internet-) Verbünde der Polizei und Verfassungsschutzämter
von Bund und Ländern mit einer sich ständig ausweitenden
Datenerfassung, Datenauswertung und Datenkontrolle ohne
Rücksicht auf Privatsphäre und Grundrechtsschutz bilden vor
diesem Hintergrund keinesfalls eine harmlose Kooperative.
Sie können sich – unter Wahrung der formalen Verfassung,
d.h. der föderalen Gliederung in Bund und Ländern –  durch-
aus als Vorstufen zentralistischer Herrschaftsformen erwei-
sen. Die mangelnde Sensibilität des amtierenden Innenminis-
ters und seines Vorgängers angesichts der historischen
Erfahrungen mit politischem Machtmissbrauch gerade in
Deutschland ist für mich jedenfalls nicht mehr nachvollzieh-
bar. Es ist also höchste Wachsamkeit geboten. Und im Sinne
einer Vorneverteidigung der Demokratie läuten Bürger-
rechtsorganisationen wie die Humanistische Union zu Recht
Sturm gegen derartige Tendenzen.

II.

... Ich möchte in einem ersten Schritt auf die interne polizei-
liche Organisationskultur im weitesten Sinne eingehen – sie
reicht von der Polizeiorganisation bis zu den Polizeibediens-
teten als hoffentlich selbstständig denkende und handelnde
Personen. Dabei werde ich mich hier mit der Fragestellung
beschäftigen, ob – und wenn ja, welche – Ansatzpunkte für
den Gedanken der Demokratisierung zu finden sind. In einem
zweiten Schritt werde ich auf Möglichkeiten für ein Bürger-
engagement, das von außen auf die Polizei einwirkt (Stich-
wort: Polizeikommission), eingehen.

1. Zur internen Demokratisierung der Polizei 

... Hier sehe ich sehr verschiedene konkrete Ansatzpunkte, die
sich mit folgenden Leitbegriffen kennzeichnen lassen und die
ich als politische Forderungen für eine m. E. überfällige Poli-
zeireform zu verstehen bitte: ...

Zivile Leitung der Polizei / Modernisierte Führungsgrund-

sätze für Polizeiführer

Aufgrund der derzeitigen Ausbildung von Polizeibeamten
tritt uns der Polizeiapparat bei aller gebotenen Differenzie-
rung hinsichtlich des einzelnen Beamten tendenziell als
„geschlossene Gesellschaft" gegenüber, die durch die Situati-
on, in die sie strukturell gestellt ist, ein bestimmtes Wahr-
nehmungsraster entwickelt: den polizeilichen Blick auf der
Basis von Recht und Ordnung. Das ist eine Mentalitätsfrage,
die sich entwickelt hat und sich in Phänomenen wie Konser-
vativismus und Corpsgeist niederschlägt. Es gibt insbesonde-
re für die Polizei einen ständigen Bedarf, den Horizont zu
erweitern, beispielsweise die Wahrnehmungsfähigkeit für
soziale oder ethnische oder auch politische Zusammenhänge

Polizei im Wandel - Ist eine Demokratisierung der Polizei möglich?
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zu steigern oder Offenheit für neue ungewohnte Entwicklun-
gen zu erzeugen (z.B. für die Reformidee „Einrichtung von
Gesundheitsräumen im Rahmen einer rationalen Drogenpoli-
tik"). Zur Erzeugung und Erhaltung einer solchen Aufnahme-
bereitschaft für neue Entwicklungen und zu deren Umset-
zung im Innenraum der Polizei bedarf es einer zivilen
Führung der Polizei, zumindest bis zu der Ebene der Polizei-
präsidenten und vergleichbarer Hierarchiestufen. Nur so ist
es erfolgversprechend möglich, die notwendigen Diskurse zur
Bewusstseinsbildung in der Polizei zu organisieren. 

Dabei spielen natürlich auch die Führungsgrundsätze eine
wichtige Rolle, die in der Polizei insbesondere für die Polizei-
führer gelten. Bundesweit ist das kooperative Führungsmo-
dell maßgeblich. Es enthält wichtige und wesentliche Maxi-
men. Gleichwohl halte ich dieses Führungsmodell für
reformbedürftig. Denn dieses Modell berücksichtigt nach
meinem Eindruck zu wenig einen Aspekt, den man als zwin-
gendes Erfordernis moderner Menschenführung ansprechen
muss, die Notwendigkeit nämlich, den Menschen als eigen-
ständiges Wesen und damit in seinem subjektiven Eigenwert
zu begreifen:  als eine eigenständige Persönlichkeit, die in
ihren Überzeugungen ernst genommen werden muss, und
zwar auch und gerade dann, wenn ihm aufgrund der Wei-
sungslage in Hierarchien ein Verhalten zugemutet wird, das
nicht ohne weiteres einsichtig ist. Dieser Führungsanspruch
geht über eine funktionale Optimierungen der Zusammenar-
beit in hierarchischen Zusammenhängen weit hinaus. Außer-
dem hat im System des kooperativen Führungsstils das Ele-
ment von Compassion nicht den zentralen Platz, den es
haben müsste, gerade wenn man die Schwierigkeiten der  –
sich oft in Zielkonflikten bewegenden –  konkreten Polizeiar-
beit kennt, sie ernst nimmt und eben nicht nur technische
Mechanismen für die Aufarbeitung kommunikativer und
sonstiger menschlicher Probleme anbieten will.

Dezentralität

Schon aufgrund unseres kurzen historischen Rückblicks wird
deutlich, dass funktionsgerechte Dezentralisierung als Orga-
nisationsprinzip immer auch eine Frage der Macht- und
Kompetenzteilung innerhalb eines demokratischen Staats-
wesens ist. Jede Polizeiorganisation sollte so gegliedert sein,
dass so viele Aufgaben wie möglich nach vorn (um nicht zu
sagen „nach unten") verlagert werden. 

Delegation von Verantwortung, AKV- Prinzip

Delegation von Verantwortung ist eine notwendige Voraus-
setzung für effektive Dezentralisierung. Delegation von Ver-
antwortung wird nur dann erfolgreich sein, wenn sich Aufga-
be, Kompetenz und Verantwortung entsprechen und die
jeweiligen Zuständigkeiten klar, sinnvoll und effektiv gere-
gelt sind. Eine in sich stimmige, die jeweilige Verantwortung
betonende plurale Entscheidungsstruktur erhöht die Transpa-
renz und verhindert den hierarchischen Durchgriff generell
und im Einzelfall. Entscheidungsbefugte Vorgesetze entwi-
ckeln ein Gefühl von Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung, die zu Impulsen auch ihren Vorgesetzten gegenüber
und damit für die ganze – wie wir hoffen lernende – Polizei-
organisation führen. 

Eigenständiges Budget, NSM

Ernst genommene Dezentralisierung und Verantwortungsde-
legation umfasst auch die Anerkennung der Verantwortung
eines eigenständigen Budgets im Rahmen allgemeiner Vor-
gaben, die im Wege des Kontraktmanagements umgesetzt
werden. Eine solche Budgetverantwortung fördert das Gefühl
von Eigenverantwortung, gibt größere Gestaltungsfreiheit im
„eigenen Haus" und fördert das Mitdenken im jeweils höhe-
ren Führungskreis – auch das eine Mentalitätsfrage, die zu
mehr Gemeinsinn in der Polizeiorganisation führt. Wer selbst
mit knappen Mitteln auskommen muss, versteht eher Ent-
scheidungen, die unter dem Gesichtspunkt der Finanzverant-
wortung auf höherer Ebene getroffen werden. 

Teambasierte Aufbauorganisation

Hier geht es mir darum, den straffen hierarchischen Aufbau
der Polizei, in dem von oben nach unten „angewiesen" wird,
zu ersetzen durch ein Regelsystem, in dem die Chefs der
unteren Führungsebene Mitglieder der Leitungsrunde der
mittleren Führungsebene sind, und deren Chefs wieder der
Leitungsrunde der oberen Führungsebene angehören – nicht
als „Befehlsempfänger", sondern als verantwortliche, mitge-
staltende Teilnehmer eines kommunikativen Regelkreises.
Teamarbeit wird damit institutionalisiert, ohne dass die Ver-
antwortung des jeweiligen Teamchefs relativiert wird.

Systematisierte Zusammenarbeit mit 

„fachlich benachbarten" Dienststellen

Eine solche systemkonforme Kooperation öffnet die Polizei
für die Belange anderer Dienststellen. Es entstehen Verständ-
nis- und Problemlösungskompetenzen weit über die engere
polizeiliche Perspektive hinaus (Beispiel: Institutionalisierung
der Zusammenarbeit Polizei / Drogenbeauftragter auf höhe-
rer und örtlicher Ebene). Eine solche Zusammenarbeit dient
nicht nur der Effektivität, sondern auch der Qualität der Poli-
zeiarbeit im Sinne von bürgernahen, problemlösungsorien-
tierten Entscheidungen.

„Eine Demokratie erscheint als
Staatsform um so nachhaltiger
in der Wirklichkeit etabliert
und gefestigt, je entwickelter
die Organisationskultur der
Polizei ist.“
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Individualisierung

Polizeiarbeit sollte in aller Regel, z.B. gerade auch bei Einsät-
zen der Bereitschaftspolizei, persönlich zurechenbare Hand-
lung sein. Die Transparenz polizeilichen Vollzugshandelns ist
für sich schon eine demokratische Qualität. Deshalb plädiere
ich für eine klare für die Bürger nachvollziehbare Kennzei-
chung eingesetzter Polizeieinheiten (Hundertschaften, Ein-
satzzüge), vor allem aber für persönliche Namensschilder, wo
immer dies möglich ist. Das ist insbesondere der Fall im Ein-
zeldienst, aber m. E. auch bei Einsätzen in geschlossenen Ein-
heiten. Gerade Namensschilder machen dem jeweiligen Voll-
zugsbeamten selbst deutlich, dass er nicht bloßer
Funktionsträger in einer Polizeimaschinerie ist, sondern zu
jedem Zeitpunkt persönliche Verantwortung für seine Dienst-
handlungen trägt. Die nur begrenzt nachvollziehbaren
Bedenken in breiten Teilen der Polizei können nach meiner
Erfahrung durch geduldige Überzeugungsarbeit in der Polizei
überwunden werden.

Aus- und Fortbildung der Polizei

Dies ist ein abendfüllendes Thema: Ich meine die Externali-
sierung der Ausbildung der Polizeibeamten durch Verlage-
rung aller nicht spezifisch polizeilichen Ausbildungsinhalte
an die allgemeinen Fachhochschulen. Ziel ist eine Polizei,
deren Beamte sich schon in der Ausbildung mit anderen, ins-
besondere gegensätzlichen Positionen, Denkhaltungen und
Verhaltensmustern auseinander gesetzt haben und daher
sensibilisiert in die Wirklichkeit des Polizeidienstes gehen.
Das Argument „Das funktioniert nicht“ kann ich aufgrund
meiner Erfahrungen als Innensenator nicht gelten lassen,
habe ich doch seinerzeit zusammen mit der Wissenschaftsse-
natorin Krista Sager (GAL) ein entsprechendes Konzept erar-
beiten lassen. 

Gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit, 

Sicherheitspartnerschaften, Präventionsräte

Dem Konzept „Community Policing" für die Polizeiarbeit liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass Polizei allein der Sicherheits-
probleme nicht Herr werden kann. Ist aber die Polizei selbst
integrierender Teil des Gemeinwesens, so ist eine fachüber-
greifende Zielfindung vonnöten und eine möglichst gemein-
same Handlungsstrategie, in die jede betroffene Verwal-
tungseinheit die eigenen Aufgaben einbringt. Dass davon der
Strafverfolgungszwang der Polizei genau so unberührt bleibt
wie ihre Gefahrenabwehr- und Nothilfekompetenz, ist
selbstverständlich. Es geht in der gemeinwesenorientierten
Ausrichtung der Polizeiarbeit wesentlich 
· um den Austausch von Informationen, insbesondere von

Strukturinformationen,
· um das Verständnis für unterschiedliche Zugangsweisen

unterschiedlicher Behörden zu gleichen Problemfeldern
und auf dieser Basis, 

· um optimale bürgernahe Ergebnisse: von der Bewälti-
gung des Drogenproblems – Stichwort: Gesundheitsräu-
me – über den Kampf gegen Prostitution und Frauenhan-

del – Schutz aussagebereiter Frauen in Zusammenarbeit
z.B. mit amnesty for women – bis hin zu Abstimmungen
mit Stadtentwicklungsbehörden bei Planungen zur Ein-
dämmung und Verhütung der Kriminalität schon im
Ansatz. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Zusammenarbeit
von Polizei und Bürgern in Sicherheitspartnerschaften und
Präventionsräten eine wichtige Rolle: Es handelt sich hier um
Arbeitsformen, die im besten Sinne auf Partizipation und
Teilhabe gerichtet sind und damit demokratische Elemente
bergen... Ich komme zum zweiten Punkt.

2. Möglichkeit einer vertieften Demokratisierung 
der Polizei durch externe Einflussmechanismen

... Wie nicht nur die Insider (die es aber nicht gern zugeben)
wissen, sondern z.B. auch die mit Menschenrechtsfragen
befassten Nicht-Regierungsorganisationen (etwa amnesty
international, die Deutsche Liga für Menschenrechte, die
Humanistische Union), gibt es Kontrolldefizite bei der Polizei.
Die am schwersten wiegende Kontroll-Lücke ist eine struktu-
relle. Sie wird gemeinhin mit dem Phänomen „Mauer des
Schweigens" beschrieben. ... Es geht hier um folgendes
Dilemma: Einerseits steht jeder Polizeibeamter unter Straf-
verfolgungszwang (§ 163 StPO). Er muss also strafbares Ver-
halten eines Kollegen anzeigen. Andererseits setzt er sich
damit in Widerspruch zu dem persönlichen Interesse seines
Kollegen und zu der vermeintlichen Interessenlage der Poli-
zeiorganisation als Ganze. Diese Interessen scheinen aus der
Sicht „der Polizei" zu gebieten, kein „Kameradenschwein" zu
sein, das „eigene Nest" nicht zu „beschmutzen", die „Klappe
zu halten". Verstößt ein Beamter gegen diese „Kultur", ist er
massiven Pressionen ausgesetzt, die von Mobbing über struk-
turelle Ausgrenzung bis zu Retourkutschen gehen können,
wenn nicht zu noch Schlimmerem. Sogenannte „Whistleblo-
wer (können) gruppendynamisch für vogelfrei erklärt" wer-
den, wenn nicht ein Vorgesetzter schützend eingreift... 
Wenn sich nun ein Beamter den Normen einer solchen Poli-
zeikultur und der Pression seiner Kollegen beugt, macht er
sich selbst wegen Strafvereitelung im Amt strafbar (§§ 258,
258 a StGB). Aus dem Zeugen wird ein Täter. Ursprungstäter
und Folgetäter haben eine „gemeinsame Leiche im Keller",

„Die Transparenz polizeilichen
Vollzugshandelns ist für sich
schon eine demokratische
Qualität. Deshalb plädiere ich
für eine klare für die Bürger
nachvollziehbare Kennzeichung
eingesetzter Polizeieinheiten“
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beide sind auf Dauer voneinander abhängig. Das Fundament
für eine Mauer des Schweigens ist gelegt. Und diese Mauer
wächst, vervielfältigt sich und wird nahezu undurchdringlich.
Ein Lösungsweg aus diesem Dilemma heraus – Königswege
gibt es nicht – kann, so hat es jedenfalls der Hamburger PUA
gesehen, in der Schaffung einer externen, nicht dem Straf-
verfolgungszwang unterworfenen Institution liegen. Solche
Institutionen sind unter verschiedenen Namen im Ausland
errichtet worden: z.B. das „Klachtenbüro" in Amsterdam, die
„Police-Complaints-Commission" in Kanada oder die „Police-
Complaints-Authority" (PCA) in Australien. Eine externe Kon-
trolle der Polizei war in Deutschland in Berlin und Hamburg
unter dem Begriff „Polizeibeauftragter" diskutiert worden. In
Anlehnung daran hat der Hamburger PUA die Erprobung
einer externen Kontrollkommission vorgeschlagen: die
ehrenamtlich arbeitende Hamburger Polizeikommission. 

Aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Bürgerschaft
ist diese Polizeikommission dann auch eingesetzt worden. In
§ 2 des Gesetzes über die Polizeikommission und in der
Gesetzesbegründung wird die Aufgaben- und Zielstellung der
Polizeikommission wie folgt beschrieben: 

„Die Kommission hat die Aufgabe, etwaige interne
Fehlentwicklungen und daraus folgende Gefährdun-
gen der Einhaltung rechtsstaatlichen Verhaltens der
Polizeibeamten zu erkennen und darüber zu berich-
ten." ... 

Ich kann hier nicht im Einzelnen über Vorzüge und Nachteile
der Hamburger Polizeikommission sprechen. Das wäre ein
Vortrag für sich. Nur eine kurze Einschätzung sei mir erlaubt:
Die Hamburger Polizeikommission hat gut gearbeitet, aber
sie war mit Blick auf die sogenannte „lautlose Macht" der cop
culture und die gar nicht so lautlose Medienmacht des Poli-
zeiapparates zu schwach ausgebildet. Eine ehrenamtliche
Konstruktion mit einem kleinen Unterbau reicht für die
externe Polizeikontrolle nicht aus. Auch bedarf es einer klare-
ren Zuordnung dieses Kontrollgremiums im Rahmen des
Gewaltenteilungsprinzips unserer Verfassung. Hier kann der
Wehrbeauftragte als Vorbild dienen, der ja bekanntlich dem
Parlament berichtet. 

Rolf Gössner, Menschenrechtler, Rechtsanwalt und Publi-
zist, hat dazu Vorschläge gemacht, die weitgehend meinen
Erfahrungen und Vorstellungen entsprechen. Gössner fordert
ebenfalls eine professionelle, unabhängige, polizeiexterne
Kontrollinstanz mit angemessenem Unterbau (ausdrücklich

spricht er von einem „Polizeibeauftragten"). Er möchte diese
Kontrollinstanz mit speziellen Kontrollbefugnissen ausge-
stattet wissen, etwa mit:
· dem Akteneinsichtsrecht,
· dem Auskunftsrecht,
· dem Ladungs- und Vernehmungsrecht,
· dem Zutrittsrecht,
· dem Recht auf Unterstützung durch Polizeidienststellen

und andere Behörden,
· dem Recht auf Beteiligung im Gesetzesverfahren,
· dem Recht auf selbständige Öffentlichkeitsarbeit.
Darüber hinaus empfehle ich uns allen einen Blick nach Bel-
gien zu werfen. Dort besteht ein sog. Ausschuss P, der klar
dem legislativen Bereich zugeordnet ist, aber so weitreichen-
de polizeiliche Befugnisse hat (man könnte fast von einer
„Gegenpolizei" sprechen), dass nicht zu befürchten ist, dass
Polizeibeamte es wagen würden, eine „Verweigerungshal-
tung" einzunehmen, wie es in Hamburg nach dem Eindruck
von Mitgliedern der Polizeikommission der Fall war. 

Ohne eine effektive externe demokratische Kontrollin-
stanz wie eine funktionsgerecht ausgestattete hauptamtli-
che Polizeikommission oder einen hauptamtlichen Polizeibe-
auftragten fehlt eine wirksame Gegenmacht, die eine
demokratische Organisationskultur und ein demokratisches
Selbstverständnis in der Polizei wirksam und dauerhaft zu
schützen in der Lage wäre. Das ist ein schweres Defizit im
Bereich des aktiven Demokratieschutzes. Deshalb plädiere ich
eindringlich für eine schlagkräftige, unabhängige, externe
Kontrollinstanz für die Polizei, die bei Bund und Bundeslän-
dern den jeweiligen Parlamenten zugeordnet ist.

III.

Insgesamt komme ich zu folgender Schlussfestsstellung, die
zugleich eine klare positive Beantwortung der im Thema mei-
nes Vortrages gestellten Ausgangsfrage ist: 
1. Eine Demokratisierung der Polizei, wie wir sie hier unter

dem Aspekt interner und externer Erhöhung der Kontroll-
intensität erörtert haben, ist nicht nur möglich, sondern
sie ist zwingend erforderlich. 

2. Sie ist es generell, aber erst recht in Zeiten allgemeiner
Sicherheitshysterie. 

3. Dementsprechend brauchen wir eine tiefgreifende Poli-
zeireform in Bund und Ländern, die die hier vorgetrage-
nen Maximen interner Führungsverantwortung und
externer Kontrolle umsetzt.

4. In diesem Sinne ist die Demokratisierung der Polizei ein
lohnenswertes Ziel für Bürgerengagement.

Herzlichen Dank!
Hartmuth H. Wrocklage

war von 1994 - 2001 Hamburger Innensenator und ist 
Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen Union

Der hier Text geht auf einen am 20. April 2007 gehaltenen Vortrag auf
der Veranstaltung “Gewalt auf Demonstrationen – Ursachen von Eska-
lation” der Bremer Georg-Elser-Initiative zurück. Die vollständige Fas-
sung ist auf der Internetseite der Humanistischen Union dokumentiert:
www.humanistische-union.de/polizei/

„Deshalb plädiere ich eindringlich
für eine schlagkräftige, unab-
hängige, externe Kontrollinstanz
für die Polizei, die bei Bund und
Bundesländern den jeweiligen
Parlamenten zugeordnet ist.“
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Wie wir in den letzten Mitteilungen ausführlich berichteten,
will sich der Bundestag in diesem Jahr endlich mit einer
gesetzliche Regelung der Patientenverfügungen beschäfti-
gen. Am 29. März fand dazu eine erste Diskussion im Plenum
des Parlaments statt. Inzwischen liegen den Abgeordneten
drei verschiedene Gesetzentwürfe vor, über die im Herbst
diskutiert und abgestimmt werden soll. 

Der Bundesvorstand der Humanistischen Union hat auf
seiner Sitzung Anfang Juni 2007 beschlossen, in diese Dis-
kussion mit einem eigenen Gesetzesvorschlag einzugreifen.
Die von den Parteien vorgelegten Entwürfe schränken teil-
weise die Reichweite und Verbindlichkeit von Patientenver-
fügungen gegenüber dem bisherigen Rechtsstand ein (Ent-
würfe von Bosbach/Röspel sowie Zöller). Keiner der
vorliegenden Entwürfe bemüht sich um eine strafrechtliche
Klarstellung von indirekter und passiver Sterbehilfe,
geschweige denn eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe. 

Nach einer ausführlichen Diskussion hat sich der Vor-
stand deshalb mehrheitlich auf einen Vorschlag für einen
Gesetzentwurf geeinigt, der sowohl die strafrechtliche Frei-
gabe der aktiven Sterbehilfe als auch die uneingeschränkte
(zivilrechtliche) Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
umfasst. Die Vorstandsmitglieder verständigten sich darauf,
die Straffreiheit auf der Ebene der Rechtswidrigkeit zu
regeln. Am generellen Tötungsverbot wird damit festgehal-
ten. Unterschiedliche Meinungen gab es jedoch nach wie vor
bei der Frage, ob eine aktive Sterbehilfe nur dann zugelassen
werden sollte, wenn die Betroffenen nicht mehr zum (assis-
tierten) Selbstmord fähig sind.

Wir stellen den Vorschlag für einen eigenen Gesetzent-
wurf der Humanistischen Union hier zur Diskussion. Der
erste, strafrechtliche Teil des Gesetzentwurfs, wurde bereits
in den Mitteilungen 192 (S.17-18) vorgestellt.  Der gesamte
Vorschlag wird auch als Antrag für die Delegiertenkonferenz
der HU am 22./23. September 2007 in Hannover eingebracht. 

A. Aktive Sterbehilfe 

Wir schlagen folgende Neuregelung des § 216 Strafgesetz-
buch vor:

§ 216 Tötung auf Verlangen
Nicht rechtswidrig sind Handlungen in Fällen
1. des Unterlassens oder Beendens einer lebenserhaltenden

medizinischen Maßnahme, wenn dies dem Willen des
Patienten entspricht,

2. der Anwendung einer medizinisch angezeigten leidmin-
dernden Maßnahme, die das Leben als nicht beabsichtig-
te Nebenwirkung verkürzt,

3. einer Tötung auf Grund des ausdrücklichen und ernstli-
chen Verlangens des Getöteten. 

Die Neuregelung stellt alle Formen der Sterbehilfe („Tötung
auf Verlangen") straffrei. Unter den Absätzen 1 und 2 werden
die passive und die indirekte Sterbehilfe geregelt. Da für
diese Fälle eine gesetzliche Regelung fehlt, gilt für die
Anwendung passiver und indirekter Sterbehilfe bisher kasuis-
tisches Richterrecht. So kommt es immer wieder zu wider-
sprüchlichen Rechtsanwendungen. Unser Vorschlag folgt in
den Absätzen 1 und 2 vollständig dem Bericht der Arbeits-
gruppe „Patientenautonomie am Lebensende" vom 10. Juni
2004 (Kutzer-Kommission).

Mit dem dritten Absatz wird darüber hinausgehend die
aktive Sterbehilfe legalisiert. In der bisherigen Fassung des §
216 Absatz 1 Strafgesetzbuch wird die Tötung auf Verlangen
lediglich strafmildernd anerkannt: „Ist jemand durch das aus-
drückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur
Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen." Dagegen würde

Geltende Fassung des § 216 Strafgesetzbuch
§ 216 Tötung auf Verlangen
(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche
Verlangen des Getöteten zur
Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren zu erkennen.
(2) Der Versuch ist strafbar.

Alternativvorschlag der Strafrechtslehrer
(1984)
§ 216 Tötung auf Verlangen
1. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernsthafte
Verlangen es Getöteten zur Tötung bestimmt worden,
so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu erkennen.
2. Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des
Abs. 1 von Strafe absehen, wenn die Tötung der Been-
digung eines schwersten vom Betroffenen nicht mehr
zu ertragenden Leidenszustandes dient, der nicht
durch andere Maßnahmen behoben oder gelindert
werden kann.
3. Der Versuch ist strafbar.

Vorschlag von Ullrich Klug (1984)
§216 Tötung auf Verlangen
(1) und (2) wie bisher.
(3) Der Täter handelt dann nicht rechtswidrig, wenn er
die Tat begangen hat, um einen menschenwürdigen
Tod herbeizuführen.
(Deutscher Bundestag, Protokoll des Rechtsausschus-
ses 10/51, S. 145 - Wahlperiode 1983-1987)

Vorschlag zur gesetzlichen Regelung von
Patientenverfügung und Sterbehilfe
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mit unserem Vorschlag die aktive Sterbehilfe straffrei
gestellt, sofern sie auf das ausdrückliche und ernstliche Ver-
langen desjenigen zurückgeht, der getötet werden will. 

Wir sehen unseren Vorschlag in der Tradition der von
Arthur Kaufmann bereits 1983 vorgeschlagenen Einführung
eines neuen § 216 StGB. Sein Vorschlag enthielt mit dem
Bezug auf die „guten Sitten" jedoch eine für die praktische
Anwendung problematische Einschränkung: „Wer eine
Tötung auf Grund des ausdrücklichen und ernstlichen Verlan-
gens des Getöteten vornimmt, ist nur dann strafbar, wenn die
Tat trotz des Verlangens gegen die guten Sitten verstößt." 

Mit der vorgeschlagenen neuen Regelung würde die akti-
ve Sterbehilfe unter der Voraussetzung legalisiert, dass ein
ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen der betroffenen
Person vorlag. Für dessen Prüfung könnte auf die bereits in
der bisherigen Rechtssprechung entwickelten Kriterien eines
ernsthaften und ausdrücklichen Verlangens zurückgegriffen
werden, die gegenwärtig für die Strafmilderung vorliegen
müssen. Diese Kriterien würden dann für die Begrenzung der
aktiven Sterbehilfe als straffreies Handeln (und die Abgren-
zung der Sterbehilfe gegenüber der Tötung) herangezogen. 

Last but not least: Nach einer Legalisierung der Sterbehil-
fe können alle, die das wünschen, in ihrer Patientenverfü-
gung selbstbestimmt entscheiden, für welche Fälle sie aus-
drücklich eine aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen
- wie bereits jetzt über die passive und indirekte Sterbehilfe.

B. Verbindlichkeit und Reichweite von
Patientenverfügungen 

Wir schlagen einen neuen § 1901b für das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) und eine Änderung des § 1904 BGB vor:

§ 1901b Patientenverfügungen
(1) Der Betreuer hat den in einer Patientenverfügung geäu-

ßerten Willen des Betreuten zu beachten. Liegt eine
Patientenverfügung über die Einwilligung oder die Ver-
weigerung der Einwilligung in bestimmte ärztliche oder
pflegerische Maßnahmen vor, die auf die konkrete Ent-
scheidungssituation zutrifft, so gilt die Entscheidung des
Betreuten nach Eintritt der Äußerungsunfähigkeit fort.
Dem Betreuer obliegt es, diese Entscheidung durchzuset-
zen. Das gilt auch dann, wenn die Erkrankung noch keinen
tödlichen Verlauf genommen hat.

(2) Der Absatz 1 gilt auch für Bevollmächtigte, soweit der
Vollmachtgeber nichts anderes bestimmt hat.

§ 1901b BGB regelt die Patientenverfügung als nicht an eine
bestimmte Form gebundenes Rechtsinstitut des bürgerlichen
Rechts. Danach sind der Betreuer und die behandelnden
Ärzte an den in einer Patientenverfügung geäußerten Willen
gebunden. Ist die Patientenverfügung ausdrücklich oder nach
Auslegung auf die konkrete Behandlungssituation anwend-
bar, so gilt der darin niedergelegte Wille bei eingetretener
Entscheidungsunfähigkeit des Patienten ohne Wenn und
Aber. 

Unser Vorschlag entspricht bis auf eine Abweichung dem
Vorschlag der Kutzer-Kommission: Diese hatte in Absatz 1
Satz 3 vorgeschlagen, dass der Betreuer die Entscheidung
durchzusetzen hat, soweit ihm dies zumutbar sei. Eine solche
Einschränkung halten wir für kontraproduktiv. Sie könnte in
der Praxis dazu führen, dass dem Betreuer durch die Hinter-
tür eine eigene Entscheidungsgewalt eingeräumt wird.

Ebenso wenig begrenzt unser Vorschlag die Verbindlich-
keit der Patientenverfügung auf das Vorhandensein einer
irreversiblen, tödlich verlaufenden Grunderkrankung. Entge-
gen der Auffassung des Bundesgerichtshofes vom 17. März
2003 sind wir der Meinung, dass der Betreuer unter Bezug
auf eine Patientenverfügung in jeder Phase der Behandlung
verlangen kann, dass eine medizinische indizierte Behand-
lung nicht durchgeführt oder eingestellt wird. Den in der
Patientenverfügung niedergelegten Willen des Patienten gilt
es auch dann zu beachten, wenn dessen Grundleiden noch
keinen irreversibel tödlichen Verlauf angenommen hat und
sein Leben durch die Behandlung erhalten werden könnte. Es
gehört zu dem unveräußerlichen Selbstbestimmungsrecht
des aktuell entscheidungsunfähigen Patienten, dass er eine
solche Entscheidung auch im Voraus treffen und von seinem
Vertreter die Durchsetzung seines Willens erwarten kann.
Liegt mit der Patientenverfügung eine solche Entscheidung
vor, dann bedarf es keiner Einwilligung des Betreuers in eine
ärztliche Behandlung, er muss nur für die Durchsetzung die-
ses Willens Sorge tragen.

Aus unserer Sicht bedarf es einer klaren gesetzlichen
Regelung, weil sich in der Praxis sowohl Ärzte als auch
Betreuer immer wieder auf die in der Rechtslehre und der
Rechtsprechung anzutreffende Auffassung berufen, dass
auch eine Patientenverfügung, welche die konkrete Behand-
lungssituation genau betrifft, nur als ein Indiz bei der Ermitt-
lung des mutmaßlichen Patientenwillens zu werten sei und
eine zusätzliche Einwilligung des Betreuers in die ärztliche
Behandlung einzuholen sei, obwohl der (betreute) Patient
diese Entscheidung bereits selbst getroffen hat. 

Die im Folgenden für den Betreuer vorgeschlagenen
Regelungen sollen entsprechend auch für den gesetzlichen
Vertreter nach den §§ 1358a, 1618b BGB gelten:

§ 1904 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei
ärztlichen Maßnahmen
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des

Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr
besteht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme
stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesund-
heitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf
die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem
Aufschub Gefahr verbunden ist.

(2) Die Verweigerung oder der Widerruf der Einwilligung des
Betreuers in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 Satz
1 bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts,
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wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt und anzu-
nehmen ist, dass der Betreute auf Grund des Unterblei-
bens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt. Bis zur Ent-
scheidung über die Genehmigung hat das
Vormundschaftsgericht die im Interesse des Betreuten
erforderlichen Maßregeln zu treffen.

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist nicht erforder-
lich, wenn zwischen Betreuer und Arzt Einvernehmen
darüber besteht, dass die Erteilung, die Verweigerung
oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des
Patienten entspricht.

(4) Die Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist zu erteilen,
wenn die Erteilung, die Verweigerung oder der Widerruf
der Einwilligung dem mutmaßlichen Willen des Betreuten
entspricht. Hierfür bedarf es individueller konkreter
Anhaltspunkte. Fehlen diese, ist das Wohl des Betreuten
maßgebend. Dabei ist im Zweifelsfall dem Lebensschutz
des Betreuten Vorrang einzuräumen. Liegt eine ausdrück-
liche, auf die Entscheidung bezogene Erklärung des
Patienten vor, so hat das Vormundschaftsgericht festzu-
stellen, dass es seiner Genehmigung nicht bedarf.

(5) Ein Bevollmächtigter kann in eine der in Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 Satz 1 genannten Maßnahmen nur einwil-
ligen, sie verweigern oder die Einwilligung widerrufen,
wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich
umfasst und schriftlich erteilt ist. Die Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich.

Unser Vorschlag folgt hier dem Entwurf der Kutzer-Kommis-
sion. § 1904 Abs. 2 BGB ist erforderlich, da die Einschaltung
des Vormundschaftsgerichts nötig ist, wenn zwischen Arzt
und Betreuer Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten über
den Inhalt des Patientenwillens bestehen. Für die Entschei-

dung über den Verzicht auf lebenserhaltende oder lebensver-
längernde Maßnahmen ist aber allein der Patientenwille, und
nicht die ärztliche Indikation als solche maßgebend. 

Nach § 1904 Abs. 3 BGB sollen Betreuerentscheidungen
von der nach Absatz 1 und 2 grundsätzlich bestehenden
Genehmigungspflicht nur befreit sein, wenn zwischen Arzt
und Betreuer Einvernehmen darüber besteht, dass die Ent-
scheidung des Betreuers dem Patientenwillen entspricht.
Dann soll die Durchsetzung des unstrittigen Patientenwillens
nicht mit einem gerichtlichen Verfahren belastet werden, das
die Durchsetzung des Patientenwillenserheblich verzögert.
Im Falle eines mutmaßlichen Missbrauchs der Patientenver-
fügung hat auch nach der vorgeschlagenen Regelung jeder
das Recht, zur Kontrolle ein Vormundschaftsgericht anzuru-
fen. 

In § 1904 Abs. 4 BGB wird geregelt, nach welchen Krite-
rien das Vormundschaftsgericht über die Zustimmung bzw.
Ablehnung medizinischer Eingriffe durch den Betreuer zu
entscheiden hat. Das Vormundschaftsgericht soll bei seiner
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Einwilligung
(nach Absatz 1) oder über die Verweigerung bzw. den Wider-
ruf der Einwilligung (nach Absatz 2) des Betreuers dahin
gehend überprüfen, ob diese Entscheidung dem mutmaßli-
chen Patientenwillen entspricht. Das Recht jedes Menschen
auf Selbstbestimmung gebietet es, den in einer Patientenver-
fügung im Voraus geäußerten Willen in gleicher Weise zu
achten wie den Willen eines äußerungsfähigen Patienten. Im
Zweifelsfall ist für den Schutz des Betreuten zu entscheiden. 
In § 1904 Abs. 5 BGB wird schließlich festgelegt, dass es für
den Bevollmächtigten keine Genehmigungspflicht durch das
Vormundschaftsgericht gibt. 

Rosemarie Will
ist Professorin für Öffentliches Recht und 

Bundesvorsitzende der Humanistischen Union
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Oliver Tolmein: Hilft eine gesetzliche Regelung von Patientenverfügungen die Konfliktla-
gen am Lebensende zu lösen?
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Wolfgang Schäubles Versprechen ist hohl. Selbst wenn alle
von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen (vom polizeilichen
Zugriff auf die Maut-Daten bis zur heimlichen Ausspähung
von Computern) auf einmal verwirklicht würden, hätte dies
keine relevante Auswirkung auf die Sicherheitslage im Land.
Keiner von Schäubles Plänen ist dringend erforderlich oder
auch nur naheliegend. Es könnte also auf alle verzichtet wer-
den. 

Wir sollten uns an die 90er-Jahre erinnern. Damals wurde
mit viel Getöse der Große Lauschangriff eingeführt, also die
Wohnraumüberwachung mittels Wanzen. Nur so könne man
die Strukturen der organisierten Kriminalität aufklären, hieß
es damals. Gemessen an dieser Propaganda, gab es den
Lauschangriff dann doch recht selten, etwa 30 mal pro Jahr,
vor allem bei ungeklärten Mordfällen. Es ist zwar schön, dass
die Polizei das neue Instrument so zurückhaltend einsetzte,
die Zahlen zeigen aber, dass sie es eigentlich nicht brauchte. 

Mit anderen heiß umstrittenen Maßnahmen ist das nicht
anders. Rasterfahndungen gab es in den letzten 30 Jahren
genau zwei Mal, beide waren Fehlschläge. Als in Niedersach-
sen das präventive Abhören von Telefonen eingeführt wurde,
nutzte die Polizei es in eineinhalb Jahren nur vier Mal. Und
bevor der Bundesgerichtshof die Online-Durchsuchung von
Computern vorerst stoppte, gab es ganze vier Anträge der
Polizei. 

Die lautesten Debatten werden also oft um Befugnisse
geführt, die in der Praxis die geringste Bedeutung haben.
Aber das scheint das unausgesprochene Bündnis zwischen
Innenminister und Bürgerrechtlern zu sein: Der eine spielt
den starken Max, und die anderen sind auf Kommando
empört. Darüber könnte man schmunzeln, wenn dabei nicht
beide Seiten versuchten, die Öffentlichkeit unnötig einzu-
schüchtern. Der Innenminister mit der Terrorbedrohung und
die Bürgerrechtler mit der Angst vor Big Brother. 

Denn so überflüssig Schäubles Vorschläge sind, so über-
trieben ist auch die wilde Sorge vor ihnen. Schließlich droht
trotz des beeindruckenden Schäuble-Katalogs keine perma-
nente „Rundumüberwachung". Niemand könnte mit allen
verfügbaren Befugnissen gleichzeitig überwacht werden. So
etwas dürfte und würde kein Gericht genehmigen. Es geht
vielmehr um eine Ergänzung des gesetzlichen Instrumenten-
kastens. Die Polizei hätte also vor allem mehr Auswahl, wie
sie gegen einen konkret Verdächtigen ermitteln will. 

Der Schutz der Intimsphäre wurde in den letzten Jahren
sogar gestärkt. Reine Privatgespräche mit Familie und engen
Freunden dürfen nicht mehr abgehört oder ausgewertet wer-
den, entschied das Bundesverfassungsgericht, weder in der
Wohnung noch am Telefon. Diese Vorgabe gälte natürlich
auch bei der geplanten heimlichen Ausspähung von Compu-
tern. Es ist auch nicht richtig, dass der Staat damit zum ers-

ten Mal Zugriff auf private Festplatten nehmen kann. Bei
jeder Hausdurchsuchung konnte er einen Computer
beschlagnahmen oder die Festplatte kopieren. Es wurde also
auch bisher darauf vertraut, dass die Polizei nur die Mails
und Dateien liest, die sie für die Strafverfolgung braucht. 

Wie aber ist das mit dem „Generalverdacht", unter den die
gesamte Bevölkerung nun vermeintlich gestellt wird. Auch
das ist eine unglückliche Formulierung. So werden bei der
geplanten Vorratsspeicherung zwar Telefon- und Internet-
provider gezwungen, Verbindungsdaten zu speichern („wer
spricht mit wem wie lange"), die sie in Zeiten der Flatrates
eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Mit dieser Zwangsspei-
cherung ist aber gerade kein Verdacht verbunden. Die Daten
bleiben beim Provider, und die Polizei kann nur bei konkreten
Ermittlungen darauf Zugriff nehmen. 

Grundsätzlich aber ist es gut, wenn die Polizei ihre Arbeit
macht. Und falls neue Methoden erlauben, Täter schneller
und effizienter zu identifizieren, wäre das ein Argument für
diese Methoden und nicht dagegen. Manche Kritiker der
neuen Gesetze erwecken den Eindruck, als lebten wir in einer
Diktatur, in der die Polizei automatisch auf der anderen Seite
steht.

Viel wichtiger als die Diskussion um Polizeimethoden ist
aber die Sicherung innerer Toleranz. Solange religiöse, sexu-
elle und politische Minderheiten ihre Vorlieben ausleben und
kommunizieren können, ist ein wirklich autoritärer Staat
noch fern. London ist die Stadt mit den meisten Video-Kame-
ras, aber es ist eine freie Stadt, weil es eine tolerante Stadt
ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 in seinem Volks-
zählungsurteil die Befürchtung geäußert, dass die Bürger
nicht mehr von ihren Freiheiten Gebrauch machen, wenn sie
zu sehr überwacht werden. Das Kriterium ist richtig. Wenn
die Menschen eingeschüchtert sind, hat die Demokratie ein
Problem. Noch ist die ganz große Zahl der Menschen in
Deutschland aber nicht eingeschüchtert, sie gehen sogar so
sorglos mit ihren Daten um, dass Datenschützer wütend wer-
den.

Aber eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Gibt es einen
besseren Vertrauensbeweis für die Demokratie als leichtsin-
nige Bürger? Es wäre doch ein Treppenwitz der Geschichte,
wenn gerade Bürgerrechtler und Datenschützer aus hedonis-
tischen Luftikussen noch verschüchterte Duckmäuser
machen. Überzogene Warnungen vor dem Polizeistaat sind
für die Demokratie fast so gefährlich wie exzessive Überwa-
chungsfantasien.

Christian Rath 
ist rechtspolitischer Korrespondent der taz und anderer Zeitungen

sowie seit Anfang der 90er-Jahre Mitglied der Humanistischen Union.

Der Beitrag erschien in zuerst in der tageszeitung vom 20.  April 2007.

Ein Bündnis der Angst?
Die bürgerrechtlichen Kritiker tun Wolfgang Schäuble einen Gefallen. Sie unterstreichen seine

Selbststilisierung als starker Innenminister und schüchtern teilweise selbst die Bürger ein. 
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„Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürch-
ten." So lautet seit jeher der Satz, mit dem Bürger und Bürge-
rinnen dazu gebracht werden sollen, ihre Freiheitsrechte dem
staatlichen Ermittlungseifer anheim zu stellen. Auch Christi-
an Rath appelliert an das Vertrauen in die polizeiliche Selbst-
beschränkung. Wir lebten ja nicht in einer Diktatur, in der die
Polizei automatisch auf der anderen Seite stünde. 

Christian Rath soll das Vertrauen ruhig behalten - für die
Bürgerrechtsbewegung ist die freiwillige Preisgabe von Ver-
fassungspositionen jedoch fehl am Platze! In einer rechts-
staatlichen Demokratie müssen die Bürger nicht darauf ver-
trauen, dass die Staatsmacht schon sorgsam mit den
Freiheitsrechten ihrer Bürger umgehen wird. Die Grenzen,
innerhalb derer staatliche Macht gegenüber den Bürgern
ausgeübt werden darf, bestimmt noch immer der Souverän
(das Parlament) und nicht die Exekutive. Dieser Umstand
unterscheidet gerade eine Demokratie von einer Diktatur. 

Verteidigung der Grundrechte

Der Schutz der Grundrechte ist jedoch weder gottgegeben
noch für alle Zeiten feststehend. Wie freiheitlich unsere
Gesellschaft ist, hängt von den politischen Kräfteverhältnis-
sen und gerade auch davon ab, wie stark bürgerrechtliche
Positionen verankert sind. Es gibt nur so viel Verfassungs-
wirklichkeit und Rechtsstaatlichkeit, wie ihre Verteidiger
erkämpfen! 

Gegen die Einführung des großen Lauschangriffes 1998
protestierte ein breites Bündnis und setzte sich dafür ein,
Artikel 13 Grundgesetz (Unverletzlichkeit der Wohnung)
unangetastet zu lassen. Nachdem die damalige Bundesjustiz-
ministerin Leutheusser-Schnarrenberger wegen eines
Votums ihrer Partei für den Lauschangriff bereits 1995
zurückgetreten war, hing es an der Positionierung der SPD,
ob es zu der Grundgesetzänderung kommen sollte. Gegen
den großen Lauschangriff protestierte nicht nur die Huma-
nistische Union und andere Bürgerrechtsorganisationen. An
die SPD richtete sich ein von zahlreichen Staatsrechtslehrern
unterzeichneter Aufruf gegen die Einführung des großen
Lauschangriffs. Auch Berufsverbände taten ihren Protest
kund. Auf dem SPD-Parteitag Ende 1997 wurde die Rede von
Otto Schily, der seine Verhandlungsergebnisse mit der Union
präsentierte, begleitet vom Protest zahlreicher Jungdemokra-
ten, die sich als Journalisten, Ärzte oder Anwälte verkleidet
hatten und Schilder mit der Aufschrift „Die Wände haben
Ohren" hochhielten.

Das Einknicken der SPD konnte gleichwohl nicht verhin-
dert werden. Folge des Protests war aber, dass die Berufs-
gruppen, die Geheimnisträger sind, vom Lauschangriff ausge-
nommen wurden. So dürfen auch die Arbeitsräume des
Journalisten Christan Rath nicht verwanzt werden.

Das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom März 2004, mit
dem der große Lauschangriff begrenzt wurde, erstritten übri-
gens Bürgerrechtler. Die Stärkung des Rechts auf Intimsphä-

re, die Christian Rath lobt, ist nicht vom Himmel gefallen.
Eine Haltung nach dem Motto „das Bundesverfassungsge-
richt wird es schon richten" blendet aus, dass es ohne den
politischen Druck, ohne die juristische Expertise und die
finanziellen Möglichkeiten von Bürgerrechtsorganisationen
keine entsprechenden Verfassungsbeschwerden und damit
auch keine Stärkung der Grundrechte gäbe. Die grundrechtli-
chen Korrekturen sind – wenn auch kleine – Erfolge im Streit
um Verfassungspositionen.

Geheime Ermittlungsmethoden sind an sich
demokratieschädlich
Dass der große Lauschangriff nur selten zum Einsatz kommt,
ist kein Grund zur Entwarnung. Erst recht lässt sich hieran
nicht ablesen, dass die Sicherheitsbehörden stets um einen
maßvollen Einsatz ihrer Befugnisse bemüht sind. Weniger die
rechtsstaatliche Gesinnung als die finanziellen und personel-
len Ressourcen dürften die Polizei davon abhalten, bestimm-
te technische Ermittlungsmöglichkeiten einzusetzen.

Den Bürgerrechtlern ging es bei ihrer Kritik am großen
Lauschangriff auch gar nicht darum, dass künftig alle Woh-
nungen mit einer Wanze versehen werden. Demokratie und
Rechtsstaat wurden durch die Einführung des großen
Lauschangriffs an sich beschädigt. Es geht um etwas Grund-
sätzliches. „Wer die häuslichen Gestapobesuche in der Erin-
nerung hat und auch die moderneren Spionagemethoden
kennt, weiß, warum das Grundgesetz in Artikel 13 die staat-
liche Unverletzlichkeit der Wohnung bis auf die Fälle gemei-
ner Gefahr und der richterlich gestatteten offenen Durchsu-
chung zur Aufklärung strafbaren Tuns garantiert hat",
schreibt Hans Lisken im Grundrechte-Report 1997. Es gehöre
zu den rechtsstaatlichen Errungenschaften in der neueren
Verfassungsgeschichte, dass die Staatsgewalt im Inneren wie
im Äußeren erkennbar auftrat. 

Es geht also darum, dass ein Rechtsstaat sich von einem
Unrechtsstaat durch seine Methoden unterscheidet – auch in
denjenigen, die er gegenüber einer Minderheit oder Straftä-
tern anwendet. Dass bestimmte polizeiliche Ermittlungsme-
thoden nicht inflationär zum Einsatz kommen, ist deswegen
kein überzeugender Einwand gegen die Kritik an diesen
Methoden. Es geht um den Zustand unserer Verfassung - ob
wir auch gegenüber Minderheiten rechtsstaatliche Garantien
aufrechterhalten oder ob der Staat zur Erreichung bestimm-
ter Ziele (z.B. Strafverfolgung) ohne Grenzen handeln darf.

Staatliche Verrufserklärungen

Dass unsere Demokratie in bester Verfassung ist, dürfte sich -
anders als Christian Rath meint - nicht daraus ableiten las-
sen, dass die Konsumenten freiwillig Datenspuren bei ihren
Internetkäufen hinterlassen. Der Einkauf bei amazon.de ist
kein politisch unliebsames Verhalten, das von den Regieren-
den kritisch beäugt werden müsste. Über den Zustand unse-
rer Demokratie sprechen vielmehr die alljährlichen Verfas-
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Am 21. Mai präsentierten die
HerausgeberInnen die neue Aus-
gabe des Grundrechte-Reports in
Karlsruhe. Im Vorfeld des G8-Gip-
fels, nach zahlreichen Wohnungs-
durchsuchungen, staatlich erho-
benen Geruchsproben und
wöchentlich neuen Vorschlägen
des Bundesinnenministers zur
Verschärfung der Sicherheitsge-
setze, wurde dem alternativen
Verfassungsschutzbericht in die-
sem Jahr ein breites öffentliches
Interesse entgegen gebracht. Erst-
mals schaffte es der Grundrechte-
Report in die Tagesschau, zahlrei-
che Radiosender und fast alle
überregionalen Zeitungen berich-
teten über die  Neuerscheinung.
Ende Mai konnte der Verlag mel-
den, dass die Erstauflage verkauft
und ein Nachdruck von 5.000
Exemplaren gestartet wurde. 

Doch wie ist das positive Echo
auf den diesjährigen Grundrechte-Report zu verstehen? Jür-
gen Kühling, der in diesem Jahr die Präsentation leitete,
nannte den vorliegenden Befund "insgesamt beunruhigend":
Der Report zeige einmal mehr, wie der Gesetzgeber, die
Sicherheitsbehörden aber auch die Gerichte unterer Instan-
zen regelmäßig die Freiheits- und Grundrechte aushöhlen
und dabei selbst verfassungsgerichtliche Vorgaben ignorie-
ren. 

In besonderer Weise trifft dies
Migrantinnen und Migranten,
aber auch jahrelang in Deutsch-
land lebende ausländische Men-
schen, deren Freiheitsrechte
besonders leichtfertig einge-
schränkt werden. Ob durch Ket-
tenduldungen, mit denen die
Betroffenen oft jahrelang im
Ungewissen gelassen und zugleich
unter "enger Kontrolle" der Behör-
den geführt werden, ob durch
einen Generalverdacht gegen
unverheiratete binationale Paare,
deren Vaterschaft staatliche
Behörden anfechten wollen, oder
durch forcierte Abschiebungen in
Staaten, denen es erkennbar an
rechtsstaatlichen Grundsätzen
mangelt und in denen Betroffene
teilweise mit Folter und der Ver-
hängung der Todesstrafe rechnen
müssen - der grundrechtliche
Schutz von Menschen in solch

prekären Lebensumständen lässt in Deutschland zu wün-
schen übrig. 

Neben zahlreichen neuen Verfassungsverstößen finden
sich im mittlerweile elften Grundrechte-Report auch altbe-
kannte Themen: Helmut Pollähne berichtete allein für den
Zeitraum März bis September 2006 von sieben Fällen, in
denen lax genehmigte Hausdurchsuchungen erst vom Bun-
desverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt wurden. Nach-
dem bereits 1998, 2002 und 2006 über zahlreiche rechtswid-

sungsschutzberichte eine deutliche Sprache. Wer sich in die-
sen doch eher unpolitischen Zeiten noch außerparlamenta-
risch gegen herrschende Verhältnisse engagiert, muss damit
rechnen, im nächsten Verfassungsschutzbericht diffamiert zu
werden. Von der globalisierungskritischen Bewegung attac
über die Linkspartei bis hin zu antirassistischen Gruppen wie
„Kein Mensch ist illegal" werden politisch aktive Menschen
staatlich in Verruf gebracht. Dass sie mit Telefonüberwa-
chungen, dem Einsatz von V-Leuten und weiteren Eingriffen
rechnen müssen, gehört mit zum Programm. Wenn sich die
Betroffenen dennoch nicht von ihrem Engagement abhalten
lassen, hat das mit ihrem demokratischen Selbstverständnis
zu tun – demokratiefeindlich bleibt die geheimdienstliche
Überwachung trotzdem!

Die Kritik der Bürgerrechtsbewegung schürt weder unbe-
gründete Angst in der Bevölkerung noch ist sie unberechtigt.
Der Kampf um Verfassungspositionen darf nicht erst anfan-
gen, wenn jeder Bürger mit einer elektronischen Fußfessel
bestückt ist und in jedem Wohnzimmer eine staatliche Über-
wachungskamera hängt. Grundrechtsschutz muss auch und
gerade für Minderheiten gelten. Datensammelwut und Über-
wachungsdrang des Staates sind keine Hirngespinste. Ihre
Auslebung hängen im Wesentlichen von den technischen
Möglichkeiten ab, wie man zum Beispiel an der inflationären
Nutzung der Telefonüberwachung sieht. Die Bürgerrechtler
sollten deswegen nicht leiser, sondern lauter in ihrer Kritik
werden! 

Marei Pelzer
ist rechtspolitische Referentin von Pro Asyl 

Bürger- und Menschenrechte haben Konjunktur
Vorstellung des neuen Grundrechte-Reports 2007 erfährt großes Interesse



rige Wohnungsdurchsuchungen berichtet worden war, ver-
deutlichen die im aktuellen Grundrechte-Report genannten
Beispiele einmal mehr, dass der bestehende Richtervorbehalt
für die Anordnung von Wohnungsdurchsuchungen keinen
ausreichenden Schutz bietet. Für Helmut Pollähne stellt sich
deshalb die Frage, ob der Schutz des privaten Wohnraums
nicht durch ein umfassendes Verwertungsverbot für jene
Erkenntnisse gestärkt werden könne, die aus rechtswidrigen
Durchsuchungen stammen. 

Andere Wege zur Anerkennung grundrechtlicher Stan-
dards zeigt Till Müller-Heidelberg in seinem Beitrag über
einen weiteren bürgerrechtlichen "Dauerbrenner": den
Schutz vor willkürlichen Polizeiübergriffen, wie sie regelmä-
ßig im Umfeld von Demonstrationen stattfinden. Immer wie-
der werden Demonstrierende (und Passanten) von der Polizei
eingekesselt, um vermeintlich drohenden gewalttätigen Aus-
schreitungen vorzubeugen. Die nachträglich festgestellte
Rechtswidrigkeit solcher Einkesselungen bleibt für die
betreffenden Polizisten praktisch folgenlos. Diesmal kam es
jedoch anders: Eine Hamburger Anwältin geriet auf ihrem
Weg nach Hause in einen Polizeikessel, wurde durchsucht,
gefesselt und stundenlang festgehalten. Gegen diese Frei-
heitsberaubung erstritt sie sich vor dem Oberlandesgericht
der Hansestadt einen Anspruch auf Schadensersatz. Auch
wenn es nur 500 Euro Schmerzensgeld waren - "Geld regiert
die Welt". Und wenn beim nächsten Polizeikessel mehr
Betroffene klagen, "da schaut der Rechnungshof hin, da muss
die Polizei sich rechtfertigen, da wird vielleicht sogar der ver-
antwortliche Polizeibeamte in Regress genommen."

Nicht zuletzt ist auch die für den Schutz der Verfassung
zuständige Behörde im Grundrechte-Report wieder vertre-
ten: Der Berliner Politologe Prof. Dr. Peter Grottian berichte-
te auf der Präsentation über seine Beobachtung durch die
Verfassungsschutzämter des Landes Berlin und des Bundes.
Die Bespitzelung flog im vergangenen Jahr nach einem
Bericht des Spiegels auf. Über Grottian, der sich zwischen-

zeitlich Einsicht in der Akten der Verfassungsschutzbehörden
erstreiten konnte, kamen dabei 80 Seiten an Berichten von
V-Leuten zutage. Nach dem Bekanntwerden der Überwa-
chung hatte das Landesamt für Verfassungsschutz wohl ein-
geräumt, dass Peter Grottian selbst keinen Anlass für seine
Überwachung geliefert habe. Durch seine Mitarbeit in einer
Initiative zur Aufklärung des Berliner Bankenskandals und im
Sozialforum sei er aber mit Personen aus dem autonomen
Spektrum in Kontakt gekommen, und die würden nun mal
seit Jahren überwacht. Eine Antwort auf die Frage, was die V-
Leute des Verfassungsschutzes überhaupt in einer Initiative
zu suchen haben, deren Aktivitäten auf eine offene Diskussi-
on sozialpolitischer Alternativen gerichtet und deren Sit-
zungsprotokolle im Internet veröffentlicht werden, ist die
Behörde bis heute schuldig geblieben. Den Nachweis, dass
von dieser Gruppe verfassungsfeindliche Betätigungen, und
nicht bloß kapitalismuskritische Meinungen ausgingen,
konnten die Verfassungsschützer trotz jahrelanger Bespitze-
lung nicht erbringen. Dagegen benennt Elke Steven in ihrem
Beitrag für den Grundrechte-Report die grundsätzliche
Gefahr, die von einer derartigen Überwachung politischer
(Diskussions-)Gruppen ausgeht: „Die Angst vor der Teilnahme
der 'Falschen' muss zu Lähmung und Rückzug führen." Dass
diese Lähmung und der Rückzug aus dem öffentlichen politi-
schen Leben nicht stattfindet, dafür steht der Grundrechte-
Report und die neun ihn herausgebenden Bürger- und Men-
schenrechtsorganisationen.

Sven Lüders

Grundrechte-Report 2007. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in
Deutschland. Hrsg. von Till Müller-Heidelberg, Ulrich Finckh, Elke Ste-
ven, Moritz Assall, Jürgen Micksch, Wolfgang Kaleck, Martin Kutscha,
Rolf Gössner und Ulrich Engelfried
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2007
ISBN 978-3-596-17504-8, 248 Seiten, Preis: 9.95 €

Der Band kann über den Buchhandel oder die Webseite der Humanisti-
schen Union bestellt werden: www.humanistische-union.de/shop/. Alle
Mitglieder der Humanistischen Union sollten das Buch bereits erhalten
haben.
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Peter Grottian erhielt inzwischen Einsicht in die über ihn
angelegten Akten des Berliner Verfassungsschutzes
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Jürgen Kühling nannte den Befund des Grundrechte-Reports 2007
„insgesamt beunruhigend“
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Die am 13. April 2007 abgehaltenen dritten Berliner Gesprä-
che gingen die Bedeutung der Grund- und Menschenrechte
für das interkonfessionelle Zusammenleben aus verschiede-
nen Perspektiven an: Drei Referate und eine abschließende
Podiumsdiskussion variierten rechtsphilosophisch-histori-
sche, religionssoziologische und verfassungsrechtliche sowie
religionspolitische Zugänge. 

Zum Auftakt beeindruckte
Prof. Dr. Dr. h.c. Hasso Hofmann
mit einem breit angelegten
Rundgang durch die Entste-
hungsgeschichte einiger Verfas-
sungswerte. Seine Ausgangsfra-
ge, in welcher Weise sich der
Einfluss christlicher Traditionen
innerhalb der Werteordnung
unseres Grundgesetzes wieder-
finde, behandelte er an drei Bei-
spielen: der individuellen Freiheit,
dem Schutz des menschlichen
Lebens und der Menschenwürde. 

Für den Freiheitsbegriff ent-
faltete Hofmann die beiden Tra-
ditionen einer republikanischen,
als Teilhabe an der Gesellschaft verstanden Freiheit und
deren liberalen Gegenpol, den individualistisch zu verstehen-
den Freiheitsbegriff der Moderne. „Kern des Verfassungswerts
der negativen, das Individuum schützenden, abwehrenden
Freiheit, also der Freiheit im Sinne individueller Selbstbestim-
mung, ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit." Die Religi-
onsfreiheit bildete sich in den westlichen Kulturen im Zuge
der mittelalterlichen Trennung von geistigem und weltlichen

Bereich heraus. Wie konfliktreich und langwierig dieser Pro-
zess gewesen ist, zeigte er an den Schwierigkeiten der katho-
lischen Kirche, die erst auf ihrem zweiten vatikanischen Kon-
zil (1965) – „unter hörbarem konservativen Zähneknirschen"
– die weltlich proklamierte Glaubensfreiheit anerkannte.

Beim „Schutz des Lebens und der körperlichen Unver-
sehrtheit" (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz) griff Hof-

mann die zweite Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum
Schwangerschaftsabbruch von
1993 (BVerfGE 88, 203) auf, in der
die Verfassungsrichter zu einer
naturphilosophischen Auseinan-
dersetzung über den Beginn der
Menschwerdung Stellung bezogen.
In ihrer Entscheidung betonten sie,
dass sich der Fötus ab dem Zeit-
punkt der Befruchtung als Mensch
(und nicht zum Menschen) ent-
wickle. In einem kultur- und
rechtsphilosophischen Streifzug
skizzierte Hofmann das wechsel-
volle Verhältnis zwischen den Vor-
stellungen über den Beginn

menschlichen Lebens und die korrespondierenden Positionen
zur Abtreibungsfrage. Die antike Kultur wie das mittelalterli-
che Recht kannten demnach kein allgemeines Verbot der
Abtreibung, sondern regelten lediglich einen „Schadenser-
satz" für den Fall, dass das Leben der Schwangeren bedroht
oder der Abbruch gegen den Willen des Vaters erfolgte. Dies
änderte sich jedoch mit der Übersetzung des 2. Buch Mose
ins Griechische durch die Septuaginta. Sie räumte erstmals

Plädoyers für die Vielfalt
Die III. Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschauung

Hasso Hofmann warnte vor einer christlichen
Vereinnahmung von Verfassungswerten
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Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf den III. Berliner Gesprächen (v.l.n.r.): Dr. Michael Schmidt-Salomon, Hartmut
Bomhoff, Dr. Till Müller-Heidelberg, Bekir Alboga und Dr. Ansgar Hense
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einen Schutz für den menschlichen Fötus ein, sofern dieser
bereits menschliche Züge aufweise. Die Septuaginta ver-
knüpfte die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs mit
der Frage nach dem Beginn des Menschseins und stellt die
erste Fristenlösung für einen abgestuften Schutz des unge-
borenen Lebens vor. Mit der Popularisierung präformativer
Theorien der Genetik, wonach bereits die Eizelle bzw. der
Samen sämtliche Eigenschaften des späteren Menschen in
sich enthalte, ließ sich folglich auch ein absolutes Verbot der
Abtreibung begründen, wie es erstmals Papst Sixtus V. um
1588 erließ. In ihrer zweiten Entscheidung zum Schwanger-
schaftsabbruch vertraten die Verfassungsrichter kurioserwei-
se jene präformative Position der
Menschwerdung, die Jahrhunderte
lang als Argument für ein absolu-
tes Verbot von Schwangerschafts-
abbrüchen herhalten musste, um
am Ende dennoch die Straffreiheit
eines innerhalb der 12 Wochen-
Frist vorgenommenen Abbruchs
verfassungsrechtlich zu bestäti-
gen.

Im dritten Teil seines Vortrags
setzte sich Hasso Hofmann mit
der Frage auseinander, inwiefern
der im Grundgesetz verankerte
Begriff der menschlichen Würde
ein „Derivat des Christentums"
(Isensee) sei. Dagegen verwies
Hofmann auf den antiken
Ursprung der dignitas hominis bei Cicero, der damit die
Anteilnahme des Menschen an der umfassenden, den ganzen
Kosmos erfüllenden Weltvernunft beschreibt. In der christli-
chen Tradition wird aus dieser teilhabenden Menschenwürde
eine Ähnlichkeitsbeziehung des Menschen mit seinem
Schöpfer, die Gottesebenbildlichkeit. „Die für die Neuzeit
charakteristische Frage der Stellung des Menschen im
Gemeinwesen und gegenüber der Obrigkeit, wie sie aus ... der
Würde als sittlicher Qualität sich ergibt, erscheint in dieser
Perspektive nicht. So hat die Kirche, trotz ihrer Lehre von der
gleichen Gottesebenbildlichkeit aller, die Menschen über
Jahrhunderte durchaus folgenreich nach Christen, Herätikern
und Nichtchristen, sowie nach Männern und Frauen unter-
schiedenen. Und die Sklaverei, vom dunklen Kapitel inquisi-
torischer Folter zu schweigen, haben die Päpste nach parti-
kulären Vorstößen – keine Versklavung von Christen, kein
Sklavenhandel, Anmahnung menschlicher Behandlung der
Sklaven – erst im 19. Jahrhundert definitiv verworfen. Es
waren Laien, die die Imago Dei-Lehre, also die Lehre vom Bild
Gottes im Menschen, unbefangen schon früher – gegen die
Kirche – auf die soziale Sphäre bezogen." Sie wandten sich
dabei auch gegen eine protestantische Tradition, derzufolge
der Mensch seine Würde vor Gott durch den Sündenfall ver-
loren habe. Die neuzeitliche Entwicklung der Idee menschli-
cher Würde habe deshalb außerhalb der christlichen Theolo-

gie, „teilweise sehr entschiedenen gegen sie", im Humanis-
mus der frühen Neuzeit und der neuzeitlichen Philosophie
stattgefunden. Erst der kantianischen Begriff der Menschen-
würde, die als sittliches Grundverhältnis jeder Person zukom-
me und deren wechselseitige moralische Anerkennung siche-
re, bringe rechtsphilosophische und theologische Traditionen
wieder einander näher. 

Wozu eine derartige Arbeit an den historischen Bedeu-
tungsschichten unserer Verfassungswerte nützlich sein kann,
wurde in der Diskussion des Vortrags deutlich. Zunächst ein-
mal kann der historische Blick zu einer „Entzauberung" eini-
ger aufklärerischer Selbstgewissheiten (etwa Freiheit und

Gleichheit) beitragen, die bei
näherem Hinsehen ihre christlich-
religiösen Wurzeln offenbaren. Er
schützt damit auch vor einem
schematischen Dualismus zwi-
schen religiösem Glauben und
aufklärerisch-fortschrittlichen
Denken, der die bei allen Differen-
zen und gegenseitigen Kritiken
vorhandenen Überschneidungen
und Kontinuitäten übersieht. Die
durchaus kritische Würdigung
christlicher Einflüsse auf die west-
liche Verfassungskultur bedeutet
auch, über eine bloße Duldung
religiöser Anschauungen (i.S.v.
negativer Toleranz) hinaus zu
gelangen und deren positive Bei-

träge zur kulturellen, gesellschaftlichen (und nicht zuletzt
auch wissenschaftlich-aufklärerischen) Entwicklung anzuer-
kennen. Hasso Hofmann wies in seinem Vortrag auf eine
besondere Stärke einer Werteordnung hin, die auf individuel-
le Grundrechte und deren gegenseitige Anerkennung zielt:
„Der Verfassungswert der Menschenwürde ist ein Beispiel
dafür, dass sich von verschiedenen feststehenden Ausgangs-
positionen her Folgerungen entwickeln können, die die Bil-
dung sich überlappender gesellschaftlicher Konsense ermög-
lichen. Dieser Befund bedeutet keine Schwäche der
Verfassungswerte. Im Gegenteil: In der pluralistischen
Gesellschaft muss die Verfassung für das Leben nach unter-
schiedlichen Moralen Verbindlichkeit beanspruchen. Und das
kann sie um so erfolgreicher, je mehr Motive der Folgebereit-
schaft sie anspricht, je mehr Raum sie verschiedenen Grund-
überzeugungen lässt. Verfassungswerte in einer lehrhaft
strengen Weise auf bestimmte einzelne Traditionselemente
festzulegen, stärkt die Verfassung daher nicht, sondern
schwächt sie." 

-
Wesentlich polarisierender wirkte der zweite Vortrag zu
„Religionen in der pluralistischen Gesellschaft" von Prof. Dr.
Rolf Schieder, Theologe an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Seine These,  wonach sich Religion und Politik gegensei-
tig bedürfen, stieß auf ein geteiltes Echo. Zunächst wollte er

Rolf Schieder verteidigte den konfessionell
gebundenen Religionsunterricht
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einige Missverständnisse über den Rückgang des Religiösen
ausräumen. Dazu verwies er auf den Umstand, dass es sich
bei der Säkularisierung um einen „europäischen Ausnahme-
fall" handle. Der von vielen  als Folge westlicher Modernisie-
rungsprozesse prognostizierte Niedergang der Religionen
könne so nicht festgestellt werden. Die religiöse Verteilung in
Deutschland sei relativ stabil geblieben, eine nennenswerte
religiöse Pluralisierung gebe es nur als Folge der Migration.
Jedoch räumte Schieder ein, dass in Deutschland – im
Gegensatz zu den USA – jeder, der seinen Kummer in der
Kneipe im Alkohol ertränke, genau soviel Anerkennung
genieße wie jemand, der Gott in
der Kirche sein Leid klagt. „Noch
hat sich die Einsicht nicht durchge-
setzt, dass Religiös-Sein eine eben-
so rationale Wahl darstellt, wie die
Wahl, an den Fortschritt, an die
Demokratie oder an die Natur zu
glauben." Bei allen politischen wie
religiös-weltanschaulichen Über-
zeugungen handle es sich um sinn-
stiftende, zielwahlorientierende
Gewissheiten – religiöser Glaube
könne deshalb auch nicht im
Gegensatz zu wissenschaftlichen
Formen des Wissens gesehen wer-
den. Eine solche Vergleichbarkeit
von Glauben und Wissen mag von
ihrer individuellen Bedeutung her
sicher vorstellbar sein, allerdings
ging Schieder nicht auf die recht unterschiedlichen Verfahren
der Entwicklung von Glaubenssystemen und wissenschaftli-
chen Theorien ein. 

In Anlehnung an Wolfgang Böckenfördes berühmten Satz
betonte Schieder, dass Gleiches auch für die Religionen gelte:
„Religionen in einem pluralistisch verfassten Gemeinwesen
leben von Vorraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren
können. Die elementarste Vorraussetzung des Religiösen in
einem Gemeinwesen ist die Religions- und Gewissensfreiheit.
Ohne dies staatliche Garantie gäbe es auch kein blühendes
Leben im Lande. Ohne Religionsfreiheit - zugespitzt formu-
liert – gäbe es keine Religion. Wenn das aber so ist, dann
müssen alle Religionsgemeinschaften ein  Interesse daran
haben, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit aller
– eben auch der Konkurrenten - geschützt und gewährleistet
wird. Wie wir wissen, hatten die Kirchen daran nicht immer
ein Interesse." Sein Plädoyer für zivile Religionen versah
Schieder jedoch sogleich mit einer Warnung vor einem falsch
verstandenen Pluralismus: Mit Blick auf die Diskussion um
Religions-, Ethik- und Lebenskunde-Unterricht warnte er
davor, den berechtigten Anspruch nach einem religiösen-
weltanschaulichen Pluralismus durch ein religionskundliches
Fach erfüllen zu wollen (wie dies die Humanistische Union
mehrfach gefordert hat). Werde die Positionalität des Religi-
onsunterrichts gegen eine Vielfalt des LER-/Ethikunterrichts

ausgespielt, würde dies den Pluralismus entleeren. Religion
an sich lasse sich so wenig lehren wie man nur "Äpfel, Birnen
und Bananen essen [kann], und nicht Früchte überhaupt." 

-
Prof. Dr. Bernhard Schlink gab mit seinem Referat einen
Überblick über den status quo des deutschen Staatskirchen-
bzw. Staatsreligionenrechts. Angesichts zahlreicher neuer
religiöser Gruppen und Bewegungen sah er zwei Gefahren:
„Zum einen ist die Gefahr, dass es [das Staatskirchenrecht]
den Besonderheiten der neuen religiösen Bewegungen und
nicht-christlichen Weltreligionen vor unserem traditionellen

Hintergrund her nicht gerecht
wird. Das also Anforderungen, gar
nicht explizit aber implizit, erho-
ben werden, mit denen sich diese
neuen Gemeinschaften nicht
erfassen lassen. ... Die andere
Gefahr ist, dass wir, weil wir
allem gerecht werden wollen, das
Staatskirchen- oder Religionen-
recht an die Beliebigkeit preisge-
ben. Wenn alles, was sich als reli-
giös bezeichnet, oder alles, was
sich als Religionsgesellschaft
selbst versteht, Religion bzw.
Religionsgesellschaft ist, dann
hat sich das Staatskirchen- oder
Religionenrecht selbst preisgege-
ben." Deshalb beharrte Schlink
darauf, dass die Unterscheidung

zwischen weltlichem und religiösem Bereich eine staatliche
bleibe. Was eine Religionsgemeinschaft im Sinne der Verfas-
sung sei und was nicht, müsse von Seiten des Staates bzw.
der Gerichte entschieden werden. Das Rechtsprechung sehe
eine Religions- oder Weltanschauungsvereinigung dann als
gegeben an, wenn es sich um eine Vereinigung handelt, die
ihre bekennenden Mitglieder „zur allseitigen Erfüllung der
durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben ver-
bindet." 

Im Anschluss skizzierte Schlink die Grenzen der positiven
wie der negativen Religionsfreiheit. Für die Frage, inwieweit
andersgläubige bzw. konfessionsfreie Menschen religiöse
Symbole und Riten in der Öffentlichkeit akzeptieren müssten
(z.B. Schulgebet und Kruzifixe), warb Schlink dafür, anstelle
einer einfachen Entscheidung für oder gegen die betreffende
Symbolik nach alternativen Lösungen zu suchen. Schließlich
könne es nicht darum gehen, eine „wall of separation" in der
Gesellschaft zu errichten. So ließe sich der Streit um Kruzifi-
xe in Klassenzimmern auch dadurch entschärfen, indem bei-
spielsweise das Kruzifix mit anderen Ikonen, etwa einem Bild
von Karl Marx, ergänzt werde. Letztlich gehe es bei solchen
Auseinandersetzung immer um die Frage: „In was für einer
Gesellschaft wollen wir leben?" Schlinks Antworten darauf
waren von einem konsequenten Pluralismus geprägt.

Bernhard Schlink plädierte für eine plurale,
gleichberechtigte Anerkennung religiös-
weltanschaulicher Symbole 
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I. 
Das Staatskirchenrecht - besser: Religionsrecht oder Religi-
onsverfassungsrecht - wird im Wesentlichen von einer klei-
nen Zahl von Professoren und Kirchenbeamten bestimmt, die
vor allem eines eint: ihre kirchenfreundliche Grundhaltung.
Sicher gibt es auch hier gelegentlich wissenschaftlichen
Streit, aber dabei geht es in der Regel um Nuancen, Feinhei-
ten und - wie auch in anderen Bereichen - um Eitelkeiten.
Insgesamt halten - konfessionsübergreifend - die Meinungs-
führer (Axel von Campenhausen, Hermann Heckel, Alexander
Hollerbach, Josef Isensee, Wolfgang Rüfner, um nur einige zu
nennen) ihre Herde beisammen und sorgen dafür, dass in
ihrem Kreise grundsätzliche Fragen verfassungsrechtlicher
wie verfassungspolitischer Art jedenfalls in kritischer Absicht
nicht erörtert werden. Und erst recht nicht wird dort die doch
zweifellos nahe liegende Frage gestellt: Hat die eigene Reli-
gionszugehörigkeit, hat die persönliche Nähe oder Distanz
zum Gegenstand etwas mit der (wissenschaftlichen?) Auffas-
sung zum Thema zu tun?

Podium der sich immer wieder selbst erzeugenden und
bestätigenden „herrschenden Meinung" sind die alljährlichen
„Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche", die von

der Diözese Essen veranstaltet werden und deren Ergebnisse
in einer vom Verlag Aschendorff (Münster) herausgegebenen
Schriftenreihe publiziert werden, die mittlerweile (im Jahre
2007) 41 Bände umfasst.

Natürlich gibt es abweichende Auffassungen, Außensei-
ter, die sich nicht einfügen wollen. Ein großer Name aus den
Reihen der Humanistischen Union war Erwin Fischer, weitere
Namen - auch aus dem Umkreis der Humanistischen Union -
sind z.B. Ludwig Renck, Gerhard Czermak, Johannes und
Ursula Neumann. Aber die werden im Zirkel derer, die das
Sagen haben, nicht oder nur abfällig rezipiert. Eine Einladung
zu den Essener Gesprächen haben sie vermutlich nicht erhal-
ten und würden sie auch nicht erhalten.

II.

Diese schwer erträgliche Einseitigkeit im rechtswissenschaft-
lichen Raum etwas aufzulockern, das war für die Humanisti-
sche Union einer der Beweggründe, die Berliner Gespräche
zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschauung zu
initiieren, die bisher dreimal stattgefunden haben:
1. im November 2002 im Wissenschaftszentrum Berlin mit

den Themen „Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen
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In der Diskussion erinnerte Schlink angesichts der Debatten
um die Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften
oder den Bau muslimischer Moscheen an die alltäglichen
„Religionskämpfe" zwischen Katholiken und Protestanten, die
noch in der Nachkriegszeit das Bild der Bundesrepublik präg-
ten. Den anwesenden Vertretern islamischer Verbände emp-
fahl er deshalb, noch etwas Geduld zu haben, bis sich die
Menschen in Deutschland an den Anblick von Minaretten
gewöhnt haben. Ein anderer Teilnehmer erinnerte daran, dass
noch vor zwei Generationen in katholischen Gegenden
Deutschlands Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit für
viel Aufsehen sorgten und ein gemeinsamer Schwimmunter-
richt für Mädchen und Jungen genauso undenkbar war, wie
sich dies heute für islamische Mitbürger darstelle.

-
In der abschließenden Podiumsdiskussion wollte Dr. Till Mül-
ler-Heidelberg von den Vertretern der großen Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften sowie des humanistischen
Spektrums erfahren, welche Bedeutung speziell ihre Werte
und Anschauungen für das Zusammenleben in unserer plura-
listisch-multikulturellen Gesellschaft haben. In der Frage
klang der Zweifel an, ob unsere Gesellschaft auf (religiösen)
Werten aufbauen müsse oder ob nicht der zivilgesellschaftli-
che common sense unseres Grundgesetzes für das Zusam-
menleben ausreiche. Die Antworten der religiös-weltan-
schaulichen Vertreter konnten diese Zweifel nicht zerstreuen:
Zwar wurde betont, welchen Beitrag etwa islamische Wert-
vorstellungen einst zur Zivilisierung arabischer Kulturen

geleistet haben oder wie sich inzwischen auch in der katholi-
schen Werteordnung die Anerkennung eines weltlichen Staa-
tes durchgesetzt habe. Jedoch benannte keiner der anwesen-
den Religionsvertreter konkrete Wertvorstellungen, die das
zivilgesellschaftliche Fundament des Grundgesetzes erwei-
tern könnten. Der sich daraus ergebenden Einschätzung, dass
religiösen Werten vor allem unter der historischen Perspekti-
ve ein zivilisierender Beitrag zugemessen werden könne,
widersprach Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-
Bruno-Stiftung aufs Schärfste. Einerseits würden heutzutage
zunehmend politische Konflikte religiös besetzt. Meinungs-
freiheit, Demokratie und friedliches Zusammenleben werden
vielerorts durch religiöse Überzeugungen gefährdet. Anderer-
seits wies er auf ein weiteres Fundament (westlicher) Gesell-
schaften hin, das in der Wertediskussion oft übersehen wird:
der Wahrheitsanspruch eines aufklärerisch-wissenschaftli-
chen Denkens. "Auf diesen gesicherten Prinzipien des Den-
kens beruht unsere Gesellschaft in mindestens genauso star-
kem Maße wie auf den normativen Werten..." Sie würden
jedoch durch eine Popularisierung religiös geprägter Welt-
sichten (etwa: Kreationismus) und die damit einhergehende
Relativierung wissenschaftlicher Anschauungen infrage
gestellt. 

Sven Lüders

Die Beiträge der III. Berliner Gespräche stehen als Audiomitschnitt bzw.
Filme auf der Webseite der Humanistischen Union zum Abruf bereit:
(www.humanistische-union.de/berlinergespraeche), die gedruckte
Dokumentation wird Anfang kommenden Jahres erscheinen.

Nach den III. Berliner Gesprächen - wie geht es weiter?
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und seine Schranken" sowie „Das kirchliche Arbeitsrecht
und die Grundrechte der Arbeitnehmer"

2. im Januar 2005 bei und in Kooperation mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Berlin zum Thema „Religionsgemein-
schaften in Deutschland - ihre politische Ethik im Kon-
text der Verfassung"

3. im April 2007 in Kooperation mit der Brandenburgischen
Landeszentrale für politische Bildung in der Staatskanz-
lei in Potsdam zum Thema „Das Verhältnis der Religionen
und Weltanschauungen zu den Grundrechten in der plu-
ralistischen Gesellschaft".

Die Zahl der Teilnehmenden schwankte um 50. Dazu gehör-
ten sowohl „einfache" sachkundige und interessierte HU-
Mitglieder als auch namhafte Vertreter aus dem Kreise der
Rechtswissenschaft sowie ehemalige und amtierende Richter
des Bundesverfassungsgerichts. 

Der Ertrag dieser Veranstaltungen muss als unterschied-
lich eingeschätzt werden. Die erste erfuhr allgemeine Aner-
kennung. Unter dem Titel „Selbstbestimmung der Kirchen
und Bürgerrechte" wurden die Referate und die kontroversen
Diskussionen in einem 2004 im Nomos-Verlag erschienenen
Band dokumentiert. Die beiden anderen Veranstaltungen,
deren Beiträge bisher nicht dokumentiert sind, boten eben-
falls bemerkenswerte Einsichten: Vertreter christlicher, mus-
limischer, jüdischer Religionsgemeinschaften kamen ebenso
zu Wort wie Anhänger humanistischer Weltanschauungen
und Atheisten. Allerdings herrschte insgesamt bei diesen Ver-
anstaltungen der Eindruck vor, dass die Akteure sich bemüh-
ten, ihre jeweils eigene Position darzustellen und zu rechtfer-
tigen. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass angesichts
allgemein formulierter Themen die Konzentration auf eine
zentrale Fragestellung fehlte.

III. Soll es weitergehen - wie soll es weitergehen?

Zu den Hauptanlässen für die Gründung der Humanistischen
Union zählten in den frühen sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts „die kirchlichen Anmaßungen auf kulturellem
und politischem Gebiet", so Johannes und Ursula Neumann
in ihrem historischen Rückblick im Sonderheft „40 Jahre Bür-
gerrechtsbewegung" der vorgänge (Heft 155, Sept. 2001).
Daher halte ich es für nahe liegend, dass für die HU das
Thema auf der Tagesordnung bleibt. 

Die „kirchlichen Anmaßungen" nehmen trotz schwinden-
der Mitgliederzahlen und dürftiger werdender Verankerung
in der Gesellschaft nicht ab. Man könnte meinen, sie nehmen
noch zu: Verankerung des konfessionellen Unterrichts in den
ostdeutschen Ländern, Ausweitung konfessioneller Kinderta-
gesstätten und  Privatschulen, Beharren auf christlicher
Dominanz in Europa. 

Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die bewusst keiner
Glaubensgemeinschaft angehören, wächst zwar, sie finden
aber für ihre Interessen kein öffentlich beachtetes Podium.
Ein Podium für sie, aber auch für alle anderen an dem Thema
„Staat, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften" Interes-
sierten und mit diesem Thema Befassten bilden derzeit nur

die „Berliner Gespräche". Was Not tut, ist, ihnen Kontinuität
und Profil zu verleihen.

Kontinuität bedeutet nicht, dass alljährlich ein Routine-
termin stattfindet, sondern dass in gewissen Abständen (alle
zwei bis drei Jahre) in einer bedeutsamen Veranstaltung die
Kräfte gebündelt werden. Profil heißt: kontroverse Positionen
zur Darstellung zu bringen, und zwar unter Einschluss von
Vertreterinnen und Vertretern des anfangs erwähnten staats-
kirchlichen Kartells, aber eben nicht unter Beschränkung auf
diese. Es sollten Fachleute des kritischen Spektrums inner-
halb wie außerhalb der Humanistischen Union gewonnen
werden. 

Dabei bietet es sich an, bis auf weiteres die Themen auf-
zugreifen, die mit dem Privilegiencharakter der christlichen
Religionsgemeinschaften in zahlreichen Lebensbereichen zu
tun haben, der mit den Gleichheitsgrundsätzen der Verfas-
sung unvereinbar ist und auch internationalen Standards
nicht entspricht. Dazu gehören z.B.
· die Stellung der Kirchen als „Körperschaften des öffentli-

chen Rechts", 
· der staatliche Kirchensteuereinzug, 
· die Staatsleistungen, 
· der staatliche Religionsunterricht, 
· die theologischen Fakultäten an den staatlichen Hoch-

schulen, 
· die Militärseelsorge.
Jeder solchen Veranstaltung sollte die Konzentration auf eine
zentrale Fragestellung eigen sein.

IV. 

Über den so beschriebenen Numerus Clausus des staatskir-
chenrechtlichen Fragenkreises hinaus sollten (daneben oder
zu einem späteren Zweitpunkt?) die Berliner Gespräche Fra-
gen von globaler Bedeutung thematisch machen:

Die zunehmende quantitative Ausbreitung des Islam und
anderer nichtchristlicher Religionen, aber auch evangelikaler
Bewegungen in Deutschland und in aller Welt dürfte zur
Folge haben, dass der „Kampf der Religionen" überall an
Bedeutung gewinnt. In den Konflikten allerorten rund um
den Globus, in Kriegen, Fluchtbewegungen und Hungersnö-
ten, zeigt sich täglich, dass Religionen deren Ursache oder
Mitursache sind und nicht etwa geeignete Mittel zu ihrer
Abhilfe.  Trotzdem wird in der Regel die Frage „Warum über-
haupt Religion(sgemeinschaften)?" nicht gestellt oder ver-
drängt.

Die gesellschaftlich desintegrierende, polarisierende,
Konflikte verursachende  Wirkung der Religionen zeigt sich
nicht nur in den islamischen Ländern mit ihren verschiedenen
„Fraktionen" des moslemischen Glaubens, sondern nach dem
Zerfall des Ostblocks auch in Russland und anderen osteuro-
päischen Staaten.

An Stoff wird es den Berliner Gesprächen nicht mangeln.
Und an Mut, die Themen aufzugreifen, sollte es unserer Bür-
ger- und Menschenrechtsbewegung auch nicht mangeln.

Johann-Albrecht Haupt
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Religionskritische Veranstaltungen haben in Marburg wäh-
rend des Elisabeth-Jahrs 2007 Seltenheitswert. Das am 24.
April veranstaltete Streitgespräch zum Thema „Religionsfreie
Zone Marburg? Aktuelle und prinzipielle Fragen zu Religions-
freiheit und Religionskritik" bildete da eine der wenigen Aus-
nahmen. Zum verbalen Schlagabtausch hatten der HU-Orts-
verband Marburg und der Internationale Bund der
Konfessionslosen und Atheisten (IBKA) eingeladen. Im Stadt-
verordneten-Sitzungssaal diskutierten der Marburger Philo-
soph Dr. Dr. Joachim Kahl und der Trierer Philosoph und Vor-
standsvorsitzende der Giordano-Bruno-Stiftung (GBS) Dr.
Michael Schmidt-Salomon. 

Zu Beginn der Veranstaltung hatten beide Kontrahenten
zunächst die Möglichkeit, ihre zentralen Positionen vorzu-
stellen. Schmidt-Salomon machte den Anfang und stellte die
von ihm initiierte Kampagne „religionsfreie Zone" vor. Die
Aktion rückte anlässlich des Welt-Jugendtags 2005 in Köln
ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit.

Schmidt-Salomon begründete seine Religionskritik damit,
dass religiöse Konflikte im 21. Jahrhundert deutlich zunäh-
men und eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden dar-
stellten. Er wies auf die herrschafts-stabilisierende Funktion
des Glaubens hin und forderte die Abkehr vom Glauben an
unantastbare Wahrheiten und ein entschiedenes Infragestel-
len von Heiligkeit. Die strikte Trennung von Kirche und Staat
und die Durchsetzung nichtreligiöser Denksysteme nannte er
als zentrale Ziele der Kampagne. Dabei verneinte er jedoch
nicht die Religionsfreiheit des Einzelnen. Er betonte aber,
Religion müsse Privatsache sein. Im öffentlichen Raum müss-
ten weltliche Maßstäbe gelten. Schmidt-Salomons Vortrag
zeigte schnell die auf öffentliche Wirkung angelegte Stoß-
richtung der Aktion. So behauptete er, Gott könne als „imagi-
näres Alpha-Männchen" verstanden werden. Zudem zitierte
er Slogans wie „Heidenspaß statt Höllenqual" oder „Glaubst
du noch oder denkst du schon?".

An der provokanten Ausrichtung dieser Kampagne setzte
Kahl mit seiner Kritik an. Er bezeichnete die religionsfreie
Zone als „Schnapsidee" und als „totalitäre Idee", da sie die
positive Religionsfreiheit in Frage stelle. Er widersprach
Schmidt-Salomon, indem er sich auf ein Plakat der Aktion
bezog, auf dem in der Art eines Verkehrsschilds durchgestri-
chene betende Hände zu sehen sind. Kahl vertrat die Über-
zeugung, Religion könne kein Gegenstand administrativer
Regelungen und Verbote sein. Zwar betonte auch er die Not-
wendigkeit, sich kritisch von religiösen Irrwegen abzugren-
zen. Dabei setzte er aber stärker auf Toleranz und forderte
einen sich selbst tragenden weltlichen Humanismus, der
ohne Religion als Feindbild auskomme.

Auf Schmidt-Salomons Bekenntnis zur positiven Religi-
onsfreiheit erwiderte er, dass dieses Zugeständnis eine religi-
onsfreie Zone im echten Sinne der Worte unmöglich mache.
Besonders kritisierte Kahl die Slogans Schmidt-Salomons.

Den Spruch „Glaubst du noch oder denkst du schon?"
bezeichnete er als „flippige Frage in freigeistigen Kreisen",
die gläubigen Menschen grundsätzlich unterstelle, nicht zu
denken.

In dem folgenden Schlagabtausch wurde schnell deutlich,
dass die unterschiedlichen Ansichten der Kontrahenten sich
vor allem auf die voneinander abweichenden Herangehens-
weisen, weniger aber auf die religionskritische Überzeugung
bezogen. Schmidt-Salomon verteidigte die von Kahl kritisier-
ten Slogans als notwendig, um in der medialen Öffentlichkeit
präsent zu sein und Aufmerksamkeit bei den Menschen zu
erregen. Er betonte, dass nur so Reaktionen von Massenme-
dien und Politik möglich seien. Dagegen warf er Kahl vor, sein
akademischer Umgang mit dem Thema sei verstaubt und zur
Wirkungslosigkeit verurteilt. Er stellte eine „halbierte Aufklä-
rung" fest, die sich nur auf den technischen, nicht aber auf
den weltanschaulichen Bereich erstrecke. Die provokative
Ausrichtung seiner Kritik betrachtete er als notwendig, um
auf dieses Problem wirkungsvoll aufmerksam zu machen.
Kahl reagierte darauf mit dem Vorwurf, Schmidt-Salomon
nehme mit seiner Kampagne am von der Katholischen Kirche
inszenierten „Religiotainment" teil. Damit werde er nur ein
vorübergehendes Medien-Echo erreichen und keine seriöse
Aufklärungsarbeit leisten. 

Die zahlreichen Reaktionen des Publikums kreisten
hauptsächlich um die Slogans der Aktion „religionsfreie
Zone". Ein Teil des Auditoriums verteidigte die Provokationen
und wies darauf hin, dass die augenzwinkernde Ironie nicht
übersehen werden dürfe. Darüber hinaus seien die flapsigen
Sprüche geeignet, auch weniger gebildete Menschen anzu-
sprechen. Man dürfe nicht nur im Gelehrten-Zirkel diskutie-
ren. Andere empfanden Fragen wie: „Glaubst du noch oder
denkst du schon?" als Unverschämtheit und hoben hervor,
dass in der christlichen Tradition auch die Synthese aus Glau-
ben und Einsicht versucht worden sei.

Das Streitgespräch zwischen Schmidt-Salomon und Kahl
war eine gleichermaßen hochinteressante und unterhaltsame
Veranstaltung. Die unterschiedlichen Argumente regten zum
Nachdenken und zum Überprüfen eigener Positionen an.
Sowohl die rhetorisch geschickte und provokante Art
Schmidt-Salomons als auch der eher sachliche und intellek-
tuelle Stil Kahls sorgten dafür, dass die gut zweistündige Ver-
anstaltung vor knapp 50 Gästen rundum gelungen war. Sel-
ten wird ein komplexes und kontroverses Thema so anregend
und erfrischend diskutiert. Die Veranstaltung, die vom Mar-
burger Ortsverband der Humanistischen Union und dem IBKA
als laizistischer Beitrag zum Elisabeth-Jahr verstanden
wurde, bot einen angenehmen und notwendigen Kontrast zu
den sonst eher unkritischen Veranstaltungen. Weitere Beiträ-
ge im Geiste dieses Streitgesprächs wären wünschenswert!

Markus Busche 
ist wissenschaftlicher Dokumentar 

Er lebt in Marburg und schreibt für verschiedene Online-Medien

Plakativ oder philosophisch?
Streitgespräch zwischen Michael Schmidt-Salomon und Joachim Kahl in Marburg
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Die Humanistische Union hatte am 23. Mai 2007 in das
Rechtshaus der Universität zu einem Vortrag eingeladen:
"Demokratieexport?" Die vortragende Juristin Khatira Pay-
wand ist mit ihren Eltern selber aus Afghanistan geflohen
und kennt somit beide Seiten - die islamische, wie die euro-
päische.

Sie begann mit der Erläuterung zum Thema. Der Begriff
sei in den 1990er Jahren als Oberbegriff für Missionen der
Vereinten Nationen entstanden, die sich die Aufgabe gestellt
hatten, zerstörte Zivilstrukturen - so genannte „failed states"
- wiederherzustellen.
Die traditionellen
„Peace-Keeping"-Mis-
sionen („Blauhelm-
Pufferfunktion") wur-
den damit um eine
zivile Komponente
ergänzt. Die Absicht
war, einen demokrati-
schen Wiederaufbau
der lokalen Strukturen
zu ermöglichen.

Die Idee der
Demok ra t i s i e rung
anderer Staaten nahm
zudem Anfang 1990
mit den Zerfallspro-
zessen vieler Staaten
Form an. Die mit dem Staatszerfall einhergehende Chaotisie-
rung sozialer Beziehungen erforderte den Aufbau oder die
Rekonstruktion einer staatlichen Ordnung, die sich den inter-
nationalen Governance-Strukturen nähern sollten. Interven-
tionen waren damals grundsätzlich gewaltfrei gedacht und
sollten humanitäre Katastrophen verhindern.

USA als Agentur für Demokratieexport?

Vor allem die USA würden sich als Agentur für Demokratie-
export verstehen. Doch wie sieht das Weltbild der USA der-
zeit aus? 

Zum einen wollen sie eine weltweite Verbreitung ameri-
kanischer Wertevorstellungen, da sie diese als universell
ansehen („Wilsonianism", nach Präsident Wilson). Gemeint
ist tatsächlich die Forcierung des Freihandels und der Globa-
lisierung. Die andere Komponente sei die sehr nationalisti-
sche Einstellung der USA als machtbewusster Hegemon
(Grundmuster des so genannten „Battleship"). Es ist ein Welt-
bild, in dem die internationale Umwelt als permanent gefähr-
licher Ort gesehen wird, inklusive begrenzter Kooperations-
bereitschaft mit internationalen Institutionen. Diese dienen
jedoch nur dazu, eigene Machtpositionen durch Allianzbil-
dung zu konsolidieren.

Aber diese Methoden – wie die Referentin engagiert
betonte – vermögen unter keinen Umständen internationale

Systeme dauerhaft und verlässlich zu verregeln und zu ver-
rechtlichen. Strategisch bedeutet dies für die Hegemonial-
macht USA, dass die Interessen am besten durch militärische
Dominanz und nur im Alleingang geschützt werden können. 

Im Irak haben sich erst recht neue Konfliktformationen
geschaffen, die weder Demokratie noch Frieden ausstrahlen.
So sind in Folge der US-Besatzung im Irak sunnitisch-schiiti-
sche Religionskämpfe ausgebrochen, die sich auf die ganze
instabile Region weiterhin ausdehnen können.

Der „Demokratiexport" nach Afghanistan hat Anfang
2004 eine Verfassung
gebracht, die keine
Frauenrechte kodifi-
ziert und ein Recht
auf Bildung nicht
festgeschrieben hat.
Eine islamisch
geprägte Rechtspre-
chung verhindert die
Gleichstellung von
Mann und Frau und
unter einer Marionet-
ten-Präsidentschaft
regieren Warlords als
regionale Herrscher.
Zudem besteht ein
widersprüchl iches
militärisches Vorge-

hen, da die ISAF militärische und zivile Aufgaben vermischt.
Insofern kann es nicht verwundern, dass die „Operation
Enduring Freedom" im Süden als feindlich wahrgenommen
wird, da sie mit lokalen Milizen zusammenarbeiten und deren
Menschrechtsverletzungen dulden.

Die Conclusio der Referentin lautete: „Der Demokratieex-
port in den Greater Middle East ist nicht primär ein zivilisato-
risches und für Demokratie Hoffnung stiftendes Projekt, son-
dern scheint vielmehr Bestandteil einer neuen ideologischen
Offensive zur Rechtfertigung geostrategischer Interessen zu
sein." Und: „Solche komplexen Regierungsformen lassen sich
nicht einfach exportieren, sondern höchstens freiwillig
importieren. Das verdeutlicht insbesondere die Entwicklung
in Osteuropa, wo der Wille zur Demokratisierung bestand,
wohlgemerkt der freie Wille!"

Wohl auch aus eigener Betroffenheit verwies die Referen-
tin eindringlich auf die, ihrer Ansicht nach, Fehlentwicklun-
gen in muslimischen Gesellschaften.

Fehlende Menschenrechte

Was den Islam zurzeit auszeichne seien primär fehlende
Menschenrechte: „Im Islam gibt es derzeit kein kulturelles
Verständnis für Individuation und demzufolge auch kein
Konzept individueller Menschenrechte. Erst wenn islamische
Theologen und Politiker die Universalität der Menschenrech-

Demokratieexport?

Die Demokratisierung des Islam muss nach Ansicht von Kathira Paywand
innerhalb der islamischen Kulturen ansetzen
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te nicht als ‚westlichen Kulturimperialismus' ablehnen, son-
dern die Unverfügbarkeit dieser Rechte als individuell, ange-
boren, transzendental, vorstaatlich, unveräußerlich und uni-
versell anerkennen, werden islamische Gesellschaften
nachhaltig demokratisierbar."

Und – darin zeigte sich der juristische Schwerpunkt der
Referentin: „Individuelle Menschenrechte müssen der Inter-
pretationsmacht und Verfügungsgewalt religiöser Instanzen,
Führer und Cliquen entzogen werden." „Menschenrechte sind
vor-staatliche Rechte, die sich die Menschen als Rechtsge-
nossen gegenseitig gewähren müssen. Selbst eine Demokra-
tie trägt hier nur die legitimatorisch sekundäre Verantwor-
tung, dass sie über positive Rechte zur positiven Wirklichkeit
verhilft. Menschenrechte sind deshalb universell und nicht
durch islamische oder konfuzianische Kontextualisierung zu
relativieren."

Frau Paywand betonte jedoch, dass islamische Gesell-
schaften sich durchaus demokratisieren könnten. Aber das
könne nur geschehen, wenn die Rechtsnormen nicht aus
Koran und Sunna abgeleitet würden, sondern aus den diskur-
siven Verfahren der demokratisch legitimierten Gesetzge-
bung hervorgingen und der Religion eine Sphäre und nicht
die Suprematie in der Gesellschaft zugewiesen werde. Die
Säkularisierung des Rechts sei notwendige Voraussetzung für
die Säkularisierung der Herrschaft und die Säkularisierung
der Herrschaft die conditio sine qua non für die rechtsstaat-
liche Demokratie. 

Nach weiteren Ausführungen zur ethischen Grundlage
von Politik und den Notwendigkeiten einer Bildungspolitik,
die Individualität und Gemeinschaft erst ermöglichten, stell-

te Frau Paywand abschließend die Frage: „Findet Europa hin-
reichend Gestaltungskraft und Mut, von den Stiftungen der
amerikanischen Hegemonialpolitik vergangener Jahrzehnte
Abschied zu nehmen und nach dem ‚Nein' der meisten Euro-
päer zum Irakkrieg zu einer eigenständigen Mittel- und Nah-
ostpolitik zu finden, welche die Demokratisierung der Region
fördert? Ohne Doppelstandards und falsche Diplomatie? Nur
diese Perspektive ermöglicht es, die komplexen ethnischen,
kulturell-religiösen Gegensätze aufzufangen, Konflikte um
Grenzen, Öl- und Wasserquellen auf politisch-rechtliche
Grundlage zu stellen und Rahmenbedingungen für mehr
Demokratie drastisch zu verbessern." Die Glaubwürdigkeit
Europas stehe auf dem Prüfstand und als Handlungsmaxime
würde es reichen, wenn Europa gemäß seiner Bildung han-
deln würde.

Die anschließende Diskussion beschäftigte sich mit
Aspekten, ob die Idee eines „Demokratieexports" überhaupt
legitim sei und fragte sich, wie die islamische Welt Europa
sehe. Mehrfach wurde die Rolle der USA angesprochen, die
Bemäntelung ihrer ökonomischen Interessen und die politi-
sche und wirtschaftliche Unterstützung von Diktaturen. Zur
Frage der Realitätsnähe ihrer Ausführungen betonte die
Referentin die notwendige und reale Funktion von Utopie wie
Ethik und das Engagement dafür notwendig sei – auch wenn
es jeweils nur Wenige seien.

Carsten Frerk
ist in der Humanistischen Union Hamburg aktiv

und betreibt den Humanistischen Pressedienst (hpd)

Eine ausführliche Fassung des Vortrages von Kathira Paywand wird
demnächst auf der HU-Internetseite  veröffentlicht.

Die vorsorgliche Speicherung der Verkehrsdaten elektroni-
scher Kommunikation für sechs Monate integriert sich naht-
los in die Gesamtschau der „Sicherheits"-Maßnahmen der
letzten Jahre, mit denen sich der Staat zu schützen trachtet.
Nun aber wird jede Bürgerin und jeder Bürger unter General-
verdacht gestellt. Der Konformitätsdruck nimmt zu, sich sozi-
al und politisch erwünscht zu verhalten – denn abweichen-
des Verhalten wird nun dokumentiert und kann leicht zum
Nachteil der Betroffenen ausgelegt werden. Ist es in Zukunft
gefährlich, an einem Ort eine SMS zu erhalten, an dem auch
ein arabisch aussehender Mitbürger ein Mobiltelefon in der
Hand hat? Gerät man in die Anti-Terror-Datei, wenn man
sich auf eine Mailing-Liste zu den G8-Demonstrationen ein-
trägt? Sollte man sich lieber einen Anwalt oder Arzt nehmen,
bei dem garantiert nur unbescholtene Mitbürger Klienten
sind?

Um über die bekannten grundlegenden Fakten hinaus die
juristischen und technischen Gegenargumente zu bündeln,
waren bei der monatlichen Diskussionsrunde, der rege

besuchten „Republikanischen Vesper" am 31. Mai in Berlin,
unterschiedliche Pole des kritischen Spektrums vertreten:
neben der HU selbst und dem AK Vorratsdatenspeicherung
der Chaos Computer Club und ein Vertreter des Berliner
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Die Geschichte der Vorratsdatenspeicherung ist kurios:
Bis zum Regierungswechsel hatte sich der deutsche Bundes-
tag mehrfach gegen eine Speicherung dieser personenbezo-
genen Daten ausgesprochen. Über eine EU-Richtlinie wird sie
aber Anfang 2008 dennoch umgesetzt. Da vor dem deut-
schen Regierungswechsel auf europäischer Ebene keine Ein-
stimmigkeit erzielbar war, wurde trotz der Behandlung von
Straftatbeständen eine Rechtsgrundlage genutzt, die eigent-
lich für die Harmonisierung des Binnenmarktes gedacht war.

Dieses Vorgehen wird derzeit von Irland mit einer Klage
vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten, die deutsche
Regierung verweigerte sich jedoch einer solchen Klage. Sollte
die Richtlinie fallen, müsste die Bundesregierung Farbe
bekennen, ob sie auch im Alleingang die Vorratsdatenspei-

Der Datenschutz-GAU
Republikanische Vesper zur Vorratsdatenspeicherung
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cherung durchsetzen will. Auch ein Erfolg der beim deut-
schen Bundesverfassungsgericht angekündigten Verfahren
wäre wahrscheinlicher, da so nur die Konformität mit dem
Grundgesetz geprüft werden müsste. Diese ist mehr als zwei-
felhaft, da u.a. nicht nur die Inhalte, sondern auch die
Umstände der Telekommunikation vom Fernmeldegeheimnis
geschützt sind.

Sollte die Umsetzung erfolgen, ist die erste Stufe die
Sammlung der Daten. Sie ist praktisch, objektivierbar, durch
den Einsatz von Informationstechnologie schnell und billig.

Unter dem Aspekt der Datenvermeidung ist sie freilich nicht
verhältnismäßig zur ursprünglichen Intention: der Terrorab-
wehr in der zweite Stufe durch tatsächliche Verwendung der
Daten. Die Effektivität dürfte nämlich gering sein – sich voll-
kommen unauffällig verhaltenden Terroristen ist mit Verbin-
dungsdaten nicht beizukommen. Dafür wird jedoch das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung unverhältnismäßig
eingeschränkt: Mit einem Mausklick lassen sich Bewegungs-
und Persönlichkeitsprofile sowie Soziogramme der Kontakte
und deren Intensität erstellen. Da alle Telekommunikations-
provider zu Ermittlern werden, ist zudem eine Nutzung der
Daten für Marketingzwecke kaum zu verhindern.

Erschwerend ist, dass sich viele Abgeordnete aufgrund
technischer Ignoranz „beratungsresistent" zeigen oder wider
besseren Wissens aufgrund des Fraktionszwanges mit den
Befürwortern der Speicherung stimmen. Die geplante Umset-
zung in Deutschland ist hierbei – anders als vom Bundesjus-
tizministerium dargestellt – keineswegs die minimale Varian-
te. So wurde u.a. die Zweckbestimmung der Aufklärung von

„schwereren" zu „allen Straftaten, die mittels Telekommuni-
kation" begangenen werden. Dies reicht bis zur Verfolgung
von einfachen Copyright-Verstößen – die Musikindustrie
wartet schon lange darauf.

Tucholsky wusste: „Der eigene Hund macht keinen Lärm –
er bellt nur". Ebenso sehen es anscheinend einige politische
Akteure: Der Staat könne definitionsgemäß nicht demokra-
tiefeindlich handeln. Ohne die Notwendigkeit zur Aufklärung
von Straftaten zu bestreiten: Das Vertrauen in die Integrität
der Ermittler als einzige Sicherung gegen Missbrauch ist

unzureichend. Denn Mechanismen gegen menschliches oder
technisches Versagen bei der Speicherung und Verarbeitung
der zweideutigen Datenflut sind im Entwurf nicht vorgese-
hen. Diese grassierende Technologiegläubigkeit erinnert an
Terry Gilliam's Film „Brazil", in dem aufgrund eines Buchsta-
bendrehers ein Unschuldiger zum Opfer der Staatsmacht
wird. Eine Teilnehmerin der Vesper fragte provokativ: „Was
ist, wenn ich mich verwähle und Osama Bin Laden an der
Strippe habe?". Eine Differenzierung nicht möglich, da die
Inhalte nicht ausgewertet werden – aber das kann ja noch
kommen, zum Schutz Unschuldiger, versteht sich.

Axel Lüssow
ist Mitglied Landesvorstandesder HU Berlin-Brandenburg

Die Beiträge der Republikanischen Vesper stehen in Auszügen als Audio-
mitschnitte auf der Webseite der Humanistischen Union bereit:
http://www.humanistische-union.de/veranstaltungen/berichte/.

Auf der Webseite der Humanistischen Union ist eine umfangreiche
Dokumentation zur Vorratsdatenspeicherung verfügbar:
http://www.humanistische-union.de/vorratsdaten/

Die Podiumsteilnehmer der Republikanischen Vesper am 31. Mai in Berlin waren sich in ihrer Ablehnung der geplanten
Vorratsdatenspeicherung weitgehend einig (v.l.n.r.): Ricardo Cristof Remmer-Fontes (AK Vorratsdatenspeicherung), Constanze Kurz
(Chaos Computer Club), Roland Otte (Humanistische Union, Moderation), Rosemarie Will (Humanistische Union) und Thomas Petri
(Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit)
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Am 6. Juli 2007 wird der Bundestag in erster Lesung über den
Gesetzentwurf beraten, mit dem die verdachtslose sechsmo-
natige Speicherung aller Telekommunikations-Verbindungs-
daten in Deutschland eingeführt wer-
den soll. Nach der Sommerpause wird
dieser Gesetzentwurf in den Ausschüs-
sen des Parlaments beraten, u.a. ist
auch eine Sachverständigenanhörung
geplant. 

Die Humanistische Union lehnt die
pauschale Speicherung der Kommuni-
kationdaten aller Nutzerinnen und
Nutzer von Telefonen, Handys, Inter-
netzugängen und E-Mail-Diensten ab.
Das Vorhaben widerspricht zentralen Prinzipien des Daten-
schutzes und setzt das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung für die elektronische Kommunikation de facto
außer Kraft. Deshalb bereitet die HU derzeit eine Verfas-
sungsbeschwerde für den Fall vor, dass der Bundestag das
Umsetzungsgesetz im Herbst verabschieden sollte. 

Die bestehenden europa- und verfassungsrechtlichen Ein-
wände, aber auch die praktischen Erwartungen und die
medien- und rechtspolitischen Folgen dieses Vorhabens sol-
len auf einer  Fachtagung am Montag, dem 17. September
2007 in Berlin diskutiert werden. Die Tagung findet in Koope-
ration mit der ARD, dem Bundesverband Deutscher Zeitungs-

verleger (BDZV), dem Deutschen Journalistenverband (DJV),
der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in
ver.di (DJU), dem Deutschen Presserat, dem Verband Deut-

scher Zeitschriftenverleger (VDZ), dem
Verband Privater Rundfunk und Tele-
medien e.V.  (VPRT) sowie dem ZDF
statt. Auf der Fachtagung werden in
vier Gesprächsrunden folgende The-
menbereiche besprochen:
• TK-Verbindungsdaten: Ermitt-
lungspraxis und technische Notwen-
digkeiten,
• Grundrechtsschutz in Deutschland
und Europa,

• Verbindungsdaten in der Strafverfolgung,
• Vorratsdatenspeicherung in der medien- und rechtspoli-

tischen Diskussion.
Alle Mitglieder der HU erhalten noch eine Einladung mit dem
vollständigen Tagungsprogramm. Die Teilnahme an der
Tagung ist kostenfrei möglich. Es wird um eine Anmeldung in
der Bundesgeschäftsstelle der HU gebeten.

Sven Lüders

Das ausführliche Tagungsprogramm, aktuelle Stellungnahmen  und wei-
tere Informationen zum Thema Vorratsdatenspeicherung finden sich auf
der Webseite der Humanistischen Union:
http://www.humanistische-union.de/vorratsdaten/

Das Ende des Informanten- und Datenschutzes?
HU, Journalisten- und Medienverbände bieten gemeinsame Fachtagung zur Vorratsdatenspeicherung an

Wie bereits in der letzten Ausgabe der Mitteilungen (Num-
mer 196, Seite 21) angekündigt, findet vom 21. bis zum 23.
September 2007 die diesjährige Delegiertenkonferenz (DK)
der Humanistischen Union in Hannover statt. Die Wahlen der
Delegierten werden beim Erscheinen dieses Heftes bereits
abgeschlossen sein, die Ergebnisse der Stimmauszählung in
der nächsten Ausgabe der Mitteilungen dokumentiert. 

Wir möchten die Delegiertenkonferenz zu einer ausführli-
chen Diskussion über die künftige Arbeit der Humanistischen
Union nutzen. Um an dem erfahrungsgemäß zu kurzen
Wochenende der DK mehr Zeit für inhaltliche Diskussionen
zu gewinnen, will der Bundesvorstand seinen Arbeitsbericht,
soweit möglich, vorab in den Mitteilungen Nr. 198 veröffent-
lichen. Außerdem bitten wir alle Mitglieder und Regional-
gruppen, sich in die Vorbereitung des Treffens möglichst
aktiv einzubringen. Das können einfache Anregungen sein
(Welches Thema sollte die HU immer schon mal diskutieren?),
aber auch Thesenpapiere oder fertige Anträge an die Dele-
giertenkonferenz sind erwünscht. Alle Beiträge, die bis zum
21. August 2007 in der Geschäftsstelle eingehen, können
vorab in den Mitteilungen 198 veröffentlicht werden. 

Bisher sind – neben den turnusgemäßen Vorstandswahlen –
folgende Diskussionsthemen geplant: 
• Schwierigkeiten des Grundrechtsschutzes auf europäi-

scher Ebene (Auftaktveranstaltung am Freitag Abend)
• Initiative für eine stärkere europäische Ausrichtung der

Humanistischen Union
• Probleme der Demokratisierung und Säkularisierung in

islamischen Ländern
• Gesetzentwurf zu Sterbehilfe und Selbstbestimmung
• Perspektiven für die Trennung von Staat und Kirche (Vor-

bereitung der IV. Berliner Gespräche und thematische
Ausrichtung des Arbeitskreises) 

Das genaue Programm und der Veranstaltungsort werden in
den nächsten Mitteilungen (erscheinen Ende August 2007)
veröffentlicht. 

Die Teilnahme an der Delegiertenkonferenz ist nicht nur
für gewählte Delegierte, sondern auch für alle Mitglieder und
Interessenten möglich und erwünscht. Bei der Suche nach
einer geeigneten Unterkunft – ob privat oder in einem Hotel
– ist die Bundesgeschäftsstelle gern behilflich. 

Sven Lüders

Beiträge und Anträge zur Delegiertenkonferenz 

Montag, 17. September 2007
11.00 bis 21.00 Uhr

ver.di-Bundesverwaltung
(nahe Berliner Ostbahnhof)

Paula-Thiede-Ufer 10, Berlin
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Am 11.09.2001 schlugen die Terroristen zu. Das World Trade
Center wurde zerstört. Am 09.11.2001 schlug der Rechts-
staat zurück. Das erste Paket von Anti-Terror-Gesetzen
wurde erlassen, gut einen Monat später, am 14.12.2001,
folgte das zweite, seitdem unzählige weitere. Bei seinem
Zurückschlagen erlitt der Rechtsstaat selbst einen Rück-
schlag. Bereits im Herbst 2002 warnte der frühere Bundes-
verfassungsrichter Winfried Hassemer in den vorgängen: „Im
Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit bewegen wir uns
seit geraumer Zeit hin zum Pol der Sicherheit. Das geht zu
Lasten der Freiheit".

Nun legt dieses Bild der beiden
Pole die Vermutung nahe, es könne
zwischen Freiheit und Sicherheit
eine Art Gleichgewicht, eine aristo-
telische Mitte geben, die zu finden
Aufgabe guten Regierens sei. Für
diese Sichtweise machte sich
zumindest der damalige Bundesin-
nenminister Otto Schily stark, der
dem Pol der Sicherheit nicht nur
faktisch, sondern flankierend auch
normativ mehr Gewicht geben
wollte, als er auf den Strafrechtler
Josef Isensee rekurrierend schon
am 29.10.2001 die Linie vorgab,
dass er sich „an dem Grundrecht
auf Sicherheit" orientiere. Denn,
„wer durch Terror und Kriminalität
bedroht wird, lebt nicht frei. Das
Grundrecht auf Sicherheit steht
auch, zwar nicht direkt, aber sehr
wohl indirekt, im Grundgesetz". 

Dass dieses „indirekte" Grund-
recht weit mehr als die formulier-
ten von Schily und seinem Amts-
nachfolger gehegt und gepflegt
wurde, wird von Straf- und Bürger-
rechtlern seitdem immer wieder
heftig kritisiert. Dass dieses indi-
rekte Grundrecht keines ist, dass
gegen andere gewogen werden
könne, wird von Verfassungsrecht-
lern ebenso ins Feld geführt, wie
die sich daraus ergebende Erkennt-
nis, dass zwischen Sicherheit und Freiheit kein Gleichgewicht
besteht, sondern bei Einschränkungen der Freiheit die
„Sicherheit" die Beweislast dafür zu übernehmen hat, dass
ihre Maßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen
sind. Viele Sicherheitsgesetze wurden an diesen Kriterien
juristisch gewogen, die meisten für zu leicht befunden.

Gleichwohl genießen sie die Wertschätzung der Bevölkerung,
Gegner ihrer Einführung stehen im Ruch der Vorgestrigkeit.
Nicht nur das Klima des Rechtsstaatsdiskurses, sondern auch
der Rechtsstaat selbst hat sich gewandelt. Dieser Wandel
wurde zwar durch den nine-eleven beschleunigt, setzte
damit allerdings nicht ein. Seine Wurzeln reichen zurück bis
in die siebziger Jahre, lange Zeit versuchte die Zunft der
Juristen sein Wachsen mit der Steinplatte rechtsstaatlicher
Grundsätze zu deckeln. ... Wir wollen in dieser Ausgabe der
vorgänge den Fragen nachgehen, wie das Recht sich wandelt,

welche Grundsätze aufgegeben
werden und was das für eine
Sicherheit ist, der sie vermeintlich
geopfert werden. 

Dieter Rulff
verantwortlicher Redakteur  

Aus dem Inhalt:
Fritz Sack: Juristen im Feindrechtsstaat.
Wer den Rechtsstaat verteidigen will,
muss die Gründe seines Niedergangs in
den Blick nehmen   
Peter-Alexis Albrecht: Abschied vom
Recht. Das nach-präventive Strafrecht
Martin Kutscha: Deutschland - ein Ver-
fassungsstaat? Die Aufrüstung der inne-
ren Sicherheit als Exemplum   
Christoph Gusy, Kristine Pohlmann:
Wächst zusammen, was nicht zusammen
gehört? Die zunehmende Vernetzung
zwischen Polizei und Verfassungsschutz
weicht das Trennungsgebot auf  
Jens Puschke: „Intensivtäter". Neuartige
Kontrolle mittels tradierter Zuschreibung  
Lorenz Böllinger: Gefährlichkeit als iatro-
gene Krankheit. Die Sicherungsverwah-
rung befördert, wovor sie vorgibt zu
schützen   
Nils Leopold: Big Brother ist Privatmann.
Mehr noch als die öffentliche muss die
private Videoüberwachung gesetzlich
geregelt werden   
Stefan May: Sicherheit - Prävention -
neue Risiken. Zum Wandel moderner
Staatlichkeit und ihrer rechtlichen Hand-
lungsformen 
Günter P. Stummvoll: Ordnungskrise und
Sicherheitspluralisierung. Kriminalpolitik
in der Reflexiven Moderne
Tobias Singelnstein: Jeder ist verdächtig.
Das neue gesellschaftliche Verständnis

von Sicherheit und Bedrohung als Grundlage sozialer Kontrolle
Katrin Toens: Der Zwang zur Freiheit. Kontingenzerzeugung im Sozial-
staat   
Michael Th. Greven: Europäische Selbstkritik. Der Europarat legt
besorgniserregende Fakten zum Zustand der Demokratie und der Men-
schenrechte vor 

Vom Rechtsstaat zur Sicherheitsgesellschaft
vorgänge Nr. 178 (2/2007) erschienen

vorgänge 178: 
Vom Rechtsstaat zur Sicherheitsgesellschaft

Das Heft kann zum Preis von 12 € (zzgl. Versand-
kosten) über die Humanistische Union oder den
Berliner Wissenschaftsverlag bestellt werden: 
Bundesgeschäftsstelle der HU
Telefon: 030 204 502 56 Fax: 030 204 502 57
service@humanistische-union.de
www.humanistische-union.de/shop/vorgaenge/

Berliner Wissenschafts-Verlag 
Frau Kirsten Kahlhöfer
Telefon: 030 - 841770-12  Fax: 030 - 841770-21 
E-Mail: kahlhoefer@bwv-verlag.de
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Vom Berliner Wissenschafts-Verlag ist Ende 2006 ein Hand-
buch für all jene verlegt worden, die sich beruflich und poli-
tisch mit der „Inneren Sicherheit" in der Bundesrepublik aus-
einandersetzen wollen oder müssen. Neben der
Beschäftigung mit grundsätzlichen Fragen zum komplexen
Spannungsverhältnis „Innere Sicherheit" und grundrechtliche
Freiheit finden die Leser/innen hier auch das nötige rechtli-
che Wissen insbesondere zu den neueren Handlungsformen
der Sicherheitsbehörden, die in den letzten Jahren und im
Zuge der sogenannten Terrorismusbekämpfung eine beson-
dere Brisanz entwickelt haben. 

Herausgeber des  600-Seiten-
Werkes sind Rechtsanwalt Fredrik
Roggan und der Staatsrechtler Mar-
tin Kutscha, beides ausgewiesene
Experten im Staats- und Verfas-
sungsrecht sowie im Polizei-,
Geheimdienst- und Datenschutz-
recht; für die insgesamt sechs Kapi-
tel konnten sie weitere Experten als
Mitautor/inn/en gewinnen, darunter
Rechtsanwälte, Polizeirechtler,
Datenschutzexperten, Verwaltungs-
und Politikwissenschaftler.

Im Focus der meisten Beiträge
stehen die bürgerrechtlichen und
rechtsstaatlichen Probleme, die mit
dem fortschreitenden Einsatz
moderner Technologie in einer ver-
netzten Welt verbunden sind: Es
geht um die tiefen Eingriffe in das
informationelle Selbstbestim-
mungsrecht und die Privat- und Intimsphäre einer Vielzahl
von Menschen - keineswegs nur von „Störern" oder Straftat-
Verdächtigen, denn im Zuge der fortgeschrittenen und ten-
denziell unersättlichen Präventionsentwicklung werden
immer mehr unverdächtige Personen in entsprechende Maß-
nahmen involviert. Diese reichen von der Videoüberwachung
im öffentlichen Raum und der automatisierten Kfz-Kennzei-
chen-Überwachung, über Große Lauschangriffe und Tele-
kommunikationsüberwachung bis hin zu IMSI-Catchern und
Online-Durchsuchungen von Computern. Außerdem kommen
spezielle Fahndungsmethoden und Kontrollmaßnahmen zur
Sprache, wie etwa Schleier- und Rasterfahndung, DNA-Ana-
lysen und -dateien, Aufenthalts- und Ausreiseverbote, Über-
wachung durch RFID-Technologie. Verdeckte Ermittlungsme-
thoden von Polizei und Geheimdiensten, also der Einsatz von
Geheimagenten, V-Leuten und Lockspitzeln, werden einge-
hend behandelt und problematisiert.

Auch zur Europäisierung des Rechts der Inneren Sicher-
heit gibt es ein ausführliches Kapitel (von Hartmut Aden und

Heiner Busch), unter Berücksichtigung der wichtigsten Ent-
wicklungen und Methoden, die auf dieser Ebene mit den
besonderen Problemen mangelnder demokratischer Legiti-
mation und Kontrolle verbunden sind.

Die beteiligten Verfasser/innen ordnen sich bei ihren Aus-
führungen und Abwägungen nicht bloßen Effizienzkriterien
der Praxis unter, sondern beziehen sich explizit auf die Frei-
heitsgewährleistungen der Verfassung und gelangen auf
diese Weise zu bürgerrechts- und rechtsstaatsverträglichen
Positionen. Mit den Worten der Herausgeber, die auch in

Bürgerrechtsorganisationen wie der
Humanistischen Union und der Ver-
einigung Demokratischer JuristIn-
nen (VDJ) aktiv sind: „In diesem
Sinne versteht sich das ... Werk als
ein Beitrag zum Verfassungsschutz
in des Wortes ursprünglicher
Bedeutung, zu einer Kultur innerer
Sicherheit, die im Interesse freier
Persönlichkeitsentfaltung die Errun-
genschaften der europäischen Auf-
klärung auch angesichts der gewal-
tigen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts bewahrt."

Das Handbuch dient bestens als
Orientierungshilfe, liefert einen sys-
tematischen Überblick über die
aktuellen Grundfragen des Rechts
der Inneren Sicherheit und zieht
auch die notwendigen Folgerungen
aus den höchstrichterlichen
Beschlüssen, mit denen mittlerweile

in zahlreichen Fällen Gesetze und Maßnahmen für verfas-
sungswidrig erklärt worden sind. Das Werk ist klar gegliedert,
mit einem Verzeichnis weiterführender Literatur und einem
ausführlichen Stichwortverzeichnis versehen. Ein unentbehr-
liches Nachschlagewerk nicht nur für Wissenschaftler und
Praktiker, sondern auch für rechts- und verfassungspolitisch
Interessierte sowie für politisch aktive Personen und Organi-
sationen, die in Konflikt mit staatlichen Gewalten geraten
(könnten) oder sich juristisch zur Wehr setzen wollen (müs-
sen).

Rolf Gössner
ist als Rechtsanwalt und freier Publizist tätig 

Fredrik Roggan/Martin Kutscha (Hrsg.) 
Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit. Mit einem Nachwort von
Christian Bommarius. 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Berliner
Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006; 608 Seiten, geb., 59 Euro

Mit Beiträgen von: Hartmut Aden, Clemens Arzt, Christian Bommarius,
Heiner Busch, Martin Kutscha, Björn Gercke, Wolfgang Hecker, Gabriele
Maluga, Bettina Sokol, Mark Alexander Zöller.

Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit
herausgegeben von Fredrik Roggan und Martin Kutscha
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Landesverband Berlin-Brandenburg
Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: 030 – 20 42 504 Fax: 030 – 20 45 02 57
E-Mail: berlin@humanistische-union.de
Internet: http://berlin.humanistische-union.de

Zu seiner Mitgliederversammlung am 25. April hatte der Ber-
liner Landesverband den Leiter der hiesigen Jugendhaftan-
stalt, Marius Fiedler, eingeladen. Er berichtete aus seiner
Sicht über die derzeitige Lage des Berliner Jugendstrafvoll-
zugs und kritisierte vor allem, dass ein stärker an der Reso-
zialisierung ausgerichteter Strafvollzug häufig an der Furcht
vor möglichen „Rückfällen“ scheitere. Die noch vor 20 Jahren
in Kauf genommenen Straftaten von Häftlingen im offenen
Vollzug bzw. Freigang würde heutzutage kein Leiter einer
Haftanstalt „politisch überleben“. In der Folge nehme das
Wegschließen von Gefangenen immer mehr zu.

Fiedler betonte, dass entgegen der öffentlichen Wahrneh-
mung die Jugendkriminalität in Deutschland seit Jahren auf
einem stabilen Niveau verharre, einzig in Berlin seien stei-
gende Inhaftierungszahlen jugendlicher Straftäter zu ver-
zeichnen. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der verstärkten
repressiven Strafverfolgung durch die Berliner Staatsanwalt-
schaft, die mit einem ungeheuren Personalaufwand eine
Sonderabteilung für Intensivtäter aufgebaut hat. 

Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Berliner Lan-
desverband auch einen neuen Vorstand gewählt. Ihm gehö-
ren Tobias Baur, Axel Bußmer, Axel Lüssow und Roland Otte
an. Bei seinen ersten Treffen hat sich der Landesvorstand
mehrfach mit der Videoüberwachung in Berlin beschäftigt.
Nach einem Ende letzten Jahres abgebrochenen Modellver-
such zur Videoüberwachung auf den Bahnhöfen der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) wird für den Herbst mit einer Ent-
scheidung über die Ausweitung der Videoüberwachung und -
aufzeichnung gerechnet. Der Landesverband will sich aus
diesem Anlass mit konkreten Ergebnissen des Videoeinsatzes
bei der BVG befassen und versucht mittels eines Aktenein-
sichtsantrages, einen bisher nicht veröffentlichten Zwischen-
bericht über die Ergebnisse des Pilotprojektes einzusehen.  

Die Aktiventreffen finden jeweils am ersten Mittwoch des
Monats um 20.00 Uhr in der Geschäftsstelle statt. Alle Mit-
glieder und Interessierten sind herzlich eingeladen.

Bildungswerk der HU NRW
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 79 82 Fax: 0201 – 23 55 05
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
Internet: www.hu-bildungswerk.de

Landesverband NRW / Ortsverband Essen
Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen
Telefon: 0201 – 22 89 37
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de

Ortsverband Frankfurt/Main
c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach
Telefon: 069 – 80 04 717,  E-Mail: peter_menne@t-online.de
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-Str. 45,
60431 Frankfurt, Telefon: 069 – 52 62 22

Landesverband Hamburg
c/o Hartmuth H. Wrocklage, Arndtstraße 5, 22085 Hamburg
Telefon: 040 – 22 96 928 Fax: 040 – 22 75 89 26
E-Mail: wrocklage@humanistische-union.de

Der Landesverband hat mehrere Veranstaltungen durchge-
führt (s. Bericht auf Seite 20f.). Zuletzt sprach Fritz Sack am
27. Juni über „Die (neue) Straflust der Gesellschaft”. Er ging
dabei auch auf den Hamburger Entwurf für ein neues Straf-
vollzugsgesetz ein, mit dem der Senat die „Resozialisierung
hinter Gittern" intensivieren, Erwachsenen- und Jugendstraf-
recht zusammenlegen und den geschlossenen Vollzug zum
Regelvollzug machen will.

Landesverband Bremen
c/o Christiane Bodammer-Gausepohl, Telefon: 0421–25 2879 und Tho-
mas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730

Raum Mainz-Wiesbaden
c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, Telefon: 0611 – 40
61 24, Fax: 01212 – 51 09 81 574

Ortsverband Marburg
c/o Franz-Josef Hanke, Furthstraße 6, 35037 Marburg
Telefon: 0641 – 66 616 Internet: www.hu-marburg.de
E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de
Der Diskussionskreis "Humanismus, Bürgerrechte, Friedensarbeit" hat
eine Mailingliste - der Eintrag ist über rink@hu-marburg.de oder
www.hu-marburg.de/hbf möglich.

Die Gewerkschafterin Käte Dinnebier ist Preisträgerin des
„Marburger Leuchtfeuers für Soziale Bürgerrechte" 2007. Die
Preisverleihung fand am Dienstag (3. Juli) um 11 Uhr im His-
torischen Saal des Marburger Rathauses statt. Oberbürger-
meister Egon Vaupel überreichte den Preis in Form einer
Urkunde und eines Gemäldes der Malerin Maria Pohland. Die
Laudatio hielt die Gewerkschafterin Franziska Wiethold, frü-
heres Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes in Berlin.

Lange Jahre leitete Käte Dinnebier als DGB-Kreisvorsit-
zende die Geschicke der Gewerkschaften in Mittelhessen. Als
14-jährige Arbeiterin einer Strumpf-Fabrik trat sie in die
Gewerkschaft ein. Über ihre Tätigkeit im Betriebsrat erwarb
sich die einstige Hilfsarbeiterin bald so viel Respekt, dass sie
in die hauptamtliche Gewerkschaftsarbeit überwechselte.
Nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst widmete sie
sich der DGB-Senioren-Arbeit. Im Mittelpunkt ihre Engage-
ments standen immer die Gleichstellung der Frauen und das
Eintreten für Menschen, die von der Gesellschaft benachtei-
ligt wurden. Auch die Gewerkschaftskultur war ihr ein Her-
zensanliegen.

Service / Termine
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Als Preisträgerin des „Marburger Leuchtfeuers" folgt die
Gewerkschafts-Seniorin der Frankfurter Hörfunk-Journalistin
Ulrike Holler, die den Preis im Jahr 2005 als Erste erhielt,
sowie dem katholischen Sozialethiker Prof. Dr. Friedhelm
Hengsbach, der die Auszeichnung im Sommer 2006 entgegen
genommen hat. In der Marburger Gewerkschafterin und
Kommunalpolitikerin sieht der HU-Ortsverband Marburg eine
würdige Preisträgerin. Auch durch ihren eigenen Lebenslauf
habe sie vorgeführt, dass kein Mensch sich klein machen
muss und dass es sich lohnt, für eine gerechtere Gesellschaft
zu kämpfen.

Franz-Josef Hanke

Landesverband Niedersachsen
c/o Jochen Goerdeler
Tel.: 0511 – 34 836 0
E-Mail: goerdeler@humanistische-union.de
Internet: http://niedersachsen.humanistische-union.de

Auf einer Mitgliederversammlung am 24. Mai wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Ihm gehören Stephan A. Glienke,
Jochen Goerdeler, Burckhard Nedden, Carmen Puppa, Stefan
Stache und Christian Wöller an. Als Arbeitsschwerpunkte des
Landesverbandes für die nächste Zeit wurden folgende The-
men diskutiert:
- Repression im Strafvollzug
- 50 Jahre Römische Verträge in Europa: Was hat das für

die Bürgerrechte gebracht?
- die Rolle der Kirchen im säkularen Staat.
Daneben bemüht sich der Landesvorstand um den Ausbau
seines Internetangebotes. Außerdem bereitet er eine Publika-
tion über Jürgen Seifert vor, die die Beiträge der Gedenkver-
anstaltung aus dem vergangenen Jahr dokumentiert.

Vortragsveranstaltung zu Fritz Bauer

„Im Kampf um des Menschen Rechte ... Fritz Bauer - Aufar-
beitung der NS-Vergangenheit und Demokratisierung der
Gesellschaft" war der Titel einer am 24. Mai 2007 vom Lan-
desverband Niedersachsen in den Räumen der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover veranstalteten Podiums-
veranstaltung. Der Landesverband widmete sich damit – gut
ein Jahr nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung zu Jürgen
Seifert – einer weiteren bedeutenden Persönlichkeiten aus
der Geschichte der Humanistischen Union.  

Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sah in der
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergan-
genheit ein unverzichtbares Element der Etablierung einer
demokratischen Kultur in Deutschland. Die NS-Prozesse ver-
stand er als Prüfsteine der Herausbildung eines neuen
Rechtsbewusstseins und Bestandteile eines demokratischen
Neubeginns. Bauer hat wie kaum ein anderer die strafrechtli-
che Verfolgung der NS-Verbrechen vorangetrieben. In seinem
Vortrag widmete sich Prof. Dr. Joachim Perels den Gedanken
Bauers zur strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbre-
chern, die dieser bereits in seiner 1944 erstmals in Schweden
erschienenen Schrift „Kriegsverbrecher vor Gericht" zum

Ausdruck brachte. Noch während des Krieges stellte Bauer
der rechtszerstörenden Gewalt der NS-Despotie die Maßstä-
be der rechtsstaatlich humanen Normenwelt entgegnen. Die
normative Abgrenzung vom NS-Unrechtsstaat verband Bauer
mit einer systematischen Interpretation des Widerstands-
rechts und der Widerstandspflicht eines jeden gegenüber
diktatorischer Staatsgewalt. 

Dr. Claudia Fröhlich stellte dies am Beispiel des Braun-
schweiger Remer-Prozesses aus dem Jahre 1952 anschaulich
dar. In seinem Plädoyer erklärte Bauer damals in Bezug auf
den von Seiten der rechtsradikalen Deutschen Reichspartei
gegen die Attentäter vom 20. Juli erhobenen Hochverratsvor-
wurf: „Ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich ist überhaupt
nicht hochverratsfähig." Als Staatsanwalt in Braunschweig
und Generalstaatsanwalt in Hessen brachte Bauer zahlreiche
Schlüsselverfahren gegen Vertreter der nationalsozialisti-
schen Funktionseliten in Gang. Die wohl nachhaltigste Wir-
kung hatte der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965).
Er zählt zu den Ereignissen, die in der bundesdeutschen
Öffentlichkeit zur Realisierung der individuellen Schuld
geführt haben.

In seinem Beitrag befasste sich Dr. Klaus Wannemacher
mit der literarischen Verarbeitung des Prozesses am Beispiel
des Theaterstücks „Die Ermittlung" des schwedisch-deut-
schen Autoren Peter Weiss.

Stephan Alexander Glienke
arbeitet als Zeithistoriker an der Universität Hannover 
und ist im Landesverband Niedersachsen der HU aktiv.

Regionalverband Nordbayern / Nürnberg
c/o Irene Maria Sturm, Augustinstraße 2, 92421 Schwandorf
Telefon: 09431 – 42 348 Fax: 09431 – 42 954
E-Mail: i.sturm@sadnet.de oder
Sophie Rieger, Günthersbühler Straße 38, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 59 15  24

Der Regionalverband plant für den 16. November eine Podi-
umsdiskussion „Selbstbestimmung auch am Lebensende” in
Erlangen, auf der die angekündigte gesetzliche Regelung für
Patientenverfügung und die Forderung nach aktiver Sterbe-
hilfe diskutiert werden. Im Vordergrund stehen dabei rechts-
philosophische, ärztliche und verfassungsrechtliche Sicht-
weisen auf die Fragen der Selbstbestimmung.

Im Anschluss an diese Diskussionsrunde ist für den 24.
November ein weiterführendes Seminar zu diesem Themen-
kreis geplant.

Regionalverband München / Südbayern
c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Straße 18, 82131 Gauting
Telefon: 089 - 85 03 363 Fax: 089 - 89 30 50 56
E-Mail: humanistische-union@link-m.de
Internet: http://suedbayern.humanistische-union.de

Bei der Mitgliederversammlung am 15. Mai wurden wieder in
den Vorstand gewählt: Uli Fuchs, Tim Hering und Wolfgang
Killinger. Als neues Vorstandsmitglied begrüßen wir herzlich
Florian Laber. Er ist als selbständiger Verleger von Theater-
Literatur tätig. Für Mitglieder ist das Protokoll der Mitglie-
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derversammlung bei der Geschäftsstelle des RV München-
Südbayern verfügbar. Für die Delegierten-Wahl haben kandi-
diert und wurden nominiert: Florian Laber, Helga und Wolf-
gang Killinger und Uli Fuchs. 

Das Herbstprogramm wird noch erarbeitet. Wir wollen
uns mit der im Namen des so genannten „Krieges gegen den
Terror" geschürten Sicherheitshysterie befassen und wieder
unseren Preis „Aufrechter Gang" verleihen. 

Vortrag „Lebendige Bayerische Verfassung”

Am 13. Juni hat Dr. Klaus Hahnzog in einem öffentlichen
Vortrag über die „Lebendige Bayerische Verfassung – Weiter-
entwicklung und Revitalisierung" gesprochen. Mitveranstal-
ter war die Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und
Bildung e.V. München, in deren Räumen der Vortrag statt-
fand. Anlässlich des 60jährigen Geburtstags der Bayerischen
Verfassung berichtete Hahnzog über die Auswirkungen der
jüngeren Verfassungsänderungen (z. B. Oppositionsrechte,
Tierschutz und Konnexitätsprinzip). Daneben behandelte er
die Frage der Vitalisierung von seit 1946 in der Verfassung
enthaltenen Positionen im Spannungsfeld Grundrechte / Pro-
grammsätze (z.B. Anspruch auf Ausbildung und auf Wohnen).
Zum Schluss ging er auf das Problem des Verhaltens der
Staatsregierung im Bundesrat bei der Schaffung neuen,
eventuell kollidierenden Bundesrechts ein (z.B. Mindestlöhne,
Tarifverträge und  Steuerprogression).

Die HU macht Radio

Am 16. Mai 2007 war unser Beiratsmitglied Dr. Klaus Hahn-
zog zu Gast in Radio LORA München: Tim Hering  und Wolf-
gang Killinger (HU München-Südbayern) diskutierten mit
ihm über den „Verfall der repräsentativen Demokratie – wie
können wir Abhilfe schaffen?" Die Wahlen und viele Umfra-
gen haben gezeigt, dass ein großer Teil des Volkes mit dem
politischen System unzufrieden ist. Anlass für uns, über Ursa-
chen und Abhilfen nachzudenken. Klaus Hahnzog war
zunächst als Staatsanwalt, Richter und Mitarbeiter beim
Bundesverfassungsgericht tätig. Dann war er in München für
die SPD Stadtrat und 3. Bürgermeister und anschließend über
15 Jahre Mitglied im Bayerischen Landtag, wo er u.a. als Vor-
sitzender des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen gearbeitet hat. 

Ein Mitschnitt der einstündigen Sendung kann auf CD
zum Preis von 5,- € incl. Porto von uns bezogen werden. Wei-
tere Sendungen werden am 18. Juli und 15. August folgen.
Die Themen stehen noch nicht fest, werden aber rechtzeitig
bekannt gegeben. 

Radio LORA kann empfangen werden auf UKW 92,4 MHz,
auch in den meisten Kabelnetzen Oberbayerns, siehe
http://home.link-m.de/lora/. Die Sendung kann im Internet
unter  http://live.lora924.de:8000/ mitgehört werden.
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